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Ill. een für beſondere
Fälle .

A. Mit Rückſicht auf die Lage des Gebäudes .

a. Bauten an öffentlichen Wegen .

1 . Straßengeſetz vom 14 . Juni 1884 .

( Geſetz - und Verordnungsblatt S . 285 . )

§ 31 . Bauanlagen in der Nähe öffentlicher Wege .
Auf dem längs der öffentlichen Wege befindlichen Privat⸗

eigenthum dürfen , vorbehaltlich der für die Ortsſtraßen gel⸗
tenden beſonderen Beſtimmungen , bauliche Anlagen aller Art ,
bei Landſtraßen nur in einer Entfernung von 3,6 m, bei

Kreisſtraßen und Gemeindewegen nur in einer ſolchen von
2 m angebracht werden .

Die Entfernung iſt vom äußeren Rande des Grabens

an und , wo ein Wegegraben fehlt , vom äußeren Rande des

Wegekörpers an zu bemeſſen .
Für Kreisſtraßen oder einzelne Strecken derſelben kann

auf Antrag des Kreisausſchuſſes die zuläſſige Entfernung
baulicher Anlagen durch bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vor⸗

ſchrift bis auf 3,6 m erhöht werden .

Wenn nach den Umſtänden eine Benachtheiligung der

öffentlichen Intereſſen nicht zu erwarten iſt , kann durch die

Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Straßenbaubehörde
und bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen außerdem nach An⸗

hörung des Kreisausſchuſſes , bezw . der Gemeindebehörde , von
der Einhaltung dieſer Entfernung Nachſicht ertheilt werden .

Soweit es im öffentlichen Intereſſe einer geordneten
Wegeunterhaltung erforderlich erſcheint , kann von der Straßen⸗
baubehörde , beziehungsweiſe bei Kreisſtraßen und Gemeinde⸗

wegen von dem Kreisausſchuſſe und der Gemeindebehörde die

Beſeitigung von Anlagen verlangt werden , welche vor In —
krafttreten des Geſetzes in größerer Nähe , als nach Obigem
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Bauten an Wegen und Waldungen . 65

zuläſſig iſt , angebracht wurden . In dieſem Falle iſt Ent⸗
ſchädigung zu leiſten , ſofern nicht ſchon nach den früher gel⸗
tenden Beſtimmungen die Anlage vorſchriftswidrig erfolgt iſt .

Uber die Nothwendigkeit der Beſeitigung entſcheidet die
Verwaltungsbehörde , über Vorausſetzungen und Höhe der
Entſchädigung das Gericht .

2. Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Aulage der
Ortsſtraßen und die Feſtſetzung der Baufluchten

u . ſ w. betreffend .
Art . 15 . Soweit Landſtraßen zugleich als Ortsſtraßen

dienen , iſt für die einzuhaltende Fluchtlinie und Straßenhöhe
der feſtgeſtellte Bauplan maßgebend , in Ermangelung eines
ſolchen aber nach Artikel 11 zu verfahren . “)

b. Bauten in der Nähe von Waldungen .

Forſtgeſetz vom 15 . November 1833 .

( Regierungsblatt Seite 5. )

3. Kapitel .
Vom Bauen in der Nähe von Waldungen .

§ 57 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelben von
weniger als vierhundert Fuß ( 120 Meter ) dürfen keine Wohn⸗
oder andere Gebäude angelegt werden .

Das Wiederherſtellen und Erweitern von erlaubter Weiſe
bereits beſtandenen Gebäuden iſt unter dieſem Verbote nicht
begriffen .

Beſchränkungen der Bauerlaubniß aus anderen als forſt⸗
polizeilichen Gründen bleiben vorbehalten .

§ 58 . ( Nach der durch das Geſetz vom 27 . April 1854
abgeänderten Faſſung . ) Die Vorſchrift des vorhergehenden
Paragraphen gilt nicht für die im Zuſammenhang mit einem
Orte errichteten Gebäude und Werke , die mit der Gemeinde

Pr dem Weiler , wozu ſie gehören , einen geſchloſſenen Ort
bilden .

§ 59 . Eine Ausnahme von dem Verbote des § 57 kann

Die übrigen Beſtimmungen des Geſetzes Seite 3 und 67 .
Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 5



66 Bauten an und in Gewäſſern .

die Staatsforſtbehörde nur nach Vernehmung des Forſtamts ! )
und derjenigen bewilligen , welche innerhalb einer Entfernung
von vierhundert Fuß , von der Bauſtelle an gerechnet , Wal⸗

dungen beſitzen.
Wird ein ſolches Bauweſen ausnahmsweiſe erlaubt , ſo

darf darin gleichwohl , ſofern ſich die Bewilligung nicht aus⸗

drücklich hierauf erſtreckt , keine Werkſtätte zur Bearbeitung von

Holz und keine Niederlage zum Holzhandel errichtet werden .

c. Buuten an und in Gewäſſern .

Waſſergeſetz vom 25 . Auguſt 1876 .

Art . 86 . Wer in einem öffentlichen Gewäſſer ?) oder an

dem Ufer eines ſolchen Gewäſſers , ſoweit das Ufer unter dem

Hochwaſſer liegt , ſei es zum Schutz gegen Uferangriff oder

Überſchwemmung , ſei es zur Überbrückung oder zu anderen

Zwecken , Bautens ) vornehmen oder beſtehende Bauten erheb⸗

lich ändern will , hat die vorgängige Genehmigung der Ver⸗

waltungsbehörde “) einzuholen .
Durch bezirks - oder ortspolizeiliche Vorſchrift kann das

Gleiche für ſolche Bauten an nicht ſchiff - oder floßbaren Ge⸗

wäſſern oder an einzelnen Strecken ſolcher Gewäſſer vorge⸗

ſchrieben werden .

Waſſer⸗ und Uferſchutzbauten , welche von techniſchen
Staatsbehörden geleitet werden , unterliegen vorſtehenden Be —

ftimmungen nicht .

7
) Jetzt die Domänendirektion nach Vernehmung der Bezirks⸗

orſtei .
) Als öffentliche ſind diejenigen Gewäſſer , bezw . Strecken eines

Gewäſſers zu betrachten , welche bei Inkrafttreten des Waſſergeſetzes
zur Schifffahrt oder Flößerei mit gebundenen Hölzern dienen , oder
welche in den letzten 25 Jahren vorher durch die zuſtändige Behörde
für ſchiff⸗ oder floßbar erklärt ſind . Es ſind das der Rhein , der
Neckar , der Main , die Wuttach , die Kinzig mit ihren Nebenbächen ,
die Murg , die Enz , die Würm , die Nagold und die Taubermündung .

) Unter Bauten im Sinne des Artikels 86 ſind nicht bloß
Hochbauten zu verſtehen , ſondern jede bauliche Herſtellung , z. B. die
Errichtung von Ufermauern , Dämmen , Korrektionen , Brücken , Wegen ꝛc.

) Zuſtändig zur Ertheilung der erforderlichen Genehmigung iſt
der Bezirksrath , über das Verfahren vergl . die § § 78 und 1 —12 der
Vollzugsverordnung zum Waſſergeſetz ( Seite 101 .
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Bauten an Eiſenbahnen und Friedhöfen . 67

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Beſtimmung , ſowie gegen
die von der Verwaltungsbehörde erlaſſenen Genehmigungs⸗
bedingungen werden an Geld bis zu 150 Mark oder mit
Haft geſtraft .

d. Bauten an Eiſenbahnen .

Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Anlage der
Ortsſtraßen und die Feſtſetzung der Baufluchten

betreffend . “ )
Art . 16 . Bauwerke aller Art dürfen nicht in geringerer

Entfernung von der Eiſenbahn als 25 Fuß ( 7,50 Meter ) von
der Kante des Bahnkörpers oder von der Grenze eines Bahn⸗
hofes errichtet werden .

Bei Gebäuden , welche Wandbekleidungen oder Bedach⸗
ungen von brennbaren Stoffen erhalten , oder in welchen leicht
entzündliche Stoffe zubereitet oder aufbewahrt werden ſollen,
muß die Entfernung mindeſtens 50 Fuß ( 15 Meter ) betragen.

In beſonderen Fällen , welche keine Gefahr für die Eiſen⸗
bahn und deren Betrieb beſorgen laſſen , können Ausnahmen
von dieſen Vorſchriften geſtattet werden .

e. Bauten in der Nühe von Friedhöfen .

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
20 . Juli 1882 , die Begräbnißplätze und die

Beerdigungen betr .

( Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 202 . )
§ 2. Die Begräbnißplätze ſind in einer Entfernung von

mindeſtens 100 Metern von den äußerſten Wohngebäuden
der Ortſchaften anzulegen . Bei Bemeſſung der Entfernung iſt
auf die vorausſichtliche Ausdehnung der Ortſchaften Rückſicht
zu nehmen .

Bei der Wahl des Begräbnißplatzes iſt einem Boden
aus Sand oder Kies der Vorzug zu geben ; er ſoll keiner

Überſchwemmung ausgeſetzt und ſo trocken ſein , daß er zu
jeder Jahreszeit bis zu einer Tiefe von 2 Metern ausge⸗
graben werden kann , ohne daß man auf Wafſſer ſtößt .

1)Die übrigen Beſtimmungen des Geſetzes ſiehe Seite 3 und 65 .

8



68 Gewerbliche Anlagen im Allgemeinen .

Nöthigenfalls iſt der Boden aufzufüllen oder zu entwäſſern .
Das von oder unter dem Begräbnißplatze abfließende Waſſer ſoll

ſeine Richtung nicht gegen Ortſchaften oder Brunnen nehmen .

§ 3. Neue Wohngebäude dürfen in der nächſten Nähe des

Begräbnißplatzes nicht errichtet werden . Nähere Beſtimmungen

hierüber , ſowie über die Errichtung von Brunnen in der Nähe
von Friedhöfen bleiben ortspolizeilichen Vorſchriften überlaſſen .

B. Beſondere Norſchriften mit Rückſicht auf die

Beſtimmung des Gebäudes .
a. Gewerbliche Anlagen im Allgemeinen .

1 . Reichsgewerbeordnung .
§ 120 Abſatz 3. Die Gewerbeunternehmer ſind endlich

verpflichtet , alle diejenigen Einrichtungen herzuſtellen und zu

unterhalten , welche mit Rückſicht auf die beſondere Beſchaffen⸗
heit des Gewerbebetriebes und der Betriebsſtätte zu thun⸗
lichſter Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Geſundheit ! )
nothwendig ſind . Darüber , welche Einrichtungen für alle An⸗

lagen einer beſtimmten Art herzuſtellen ſind , können durch
Beſchluß des Bundesraths Vorſchriften ?) erlaſſen werden .

Soweit ſolche nicht erlaſſen ſind , bleibt es den nach den Lan⸗

desgeſetzen zuſtändigen Behördend ) überlaſſen , die erforderlichen
Beſtimmungen zu treffen .

2 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Reichs⸗
Gewerbeordnung vom 23 . Dezbr . 1883 .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 357 . )

§ 137 . ( Baupläne für Fabriken und dergleichen . )
Iſt beabſichtigt , eine Fabrik zu erbauen oder weſentliche bau⸗

liche Veränderungen an einer ſolchen Anlage vorzunehmen ,
ſo hat das Bezirksamt die gemäß § 500%) der Baupolizeiver⸗
ordnung vom 5. Mai 1869 (Eeſetz - und Verordnungsblatt
Seite 126 ff.) vorzulegenden Pläne vor Ertheilung der bau —

) Nicht bloß der Arbeiter , auch des ſonſtigen Publikums .
2) Solche Vorſchriften ſind für Anlagen zur Herſtellung von

Cigarren erlaſſen und nachſtehend abgedruckt .
) In Baden das Miniſterium des Innern und die Bezirksämter .

Jetzt 51 ( Seite 31) .
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Gewerbl . Anlagen im Allgemeinen . Cigarrenfabriken ꝛc. 69

polizeilichen Genehmigung dem Fabrikinſpektor zur Außerung
darüber mitzutheilen , ob die beabſichtigten Einrichtungen den
gemäß § 120 Abſatz 3 der Gewerbeordnung zu nehmenden
Rückſichten auf thunlichſte Sicherheit gegen Gefahr für Leben
und Geſundheit insbeſondere der Arbeiter entſprechen , bezieh⸗
ungsweiſe welche Auflagen in dieſer Hinſicht etwa nöthig ſind .
Das Gleiche gilt auch von ſonſtigen gewerblichen Anlagen ,
in welchen regelmäßig Dampf⸗ oder Waſſerkraft zur Ver⸗
wendung kommen ſoll .

Die Pläne , beziehungsweiſe Beſchreibungen derartiger
Fabriken und Gewerbsanlagen ſind in einer Weiſe zu fertigen,
welche ein Urtheil über dieſe Sicherheitseinrichtungen , insbe⸗
ſondere hinſichtlich der Aufſtellung der Maſchinen , Trans⸗
miſſionen , der Vorrichtungen für Lufterneuerung und Staub⸗
beſeitigung und dergleichen thunlich macht .

Sofern die beabſichtigte Bauherſtellung gemäß § 16 ff.
der Gewerbeordnung und § 10 ff. dieſer Vollzugsverordnung! )
der gewerbepolizeilichen Genehmigung bedarf , iſt die Aeußerung
des Fabrikinſpektors im Laufe des gewerbepolizeilichen Ver⸗
fahrens einzuholen .

b. Insbeſondere Anſtalten zur Ferſtellung von Cigarren
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 9 . Mai
1888 , betr . die Einrichtung und den Betrieb der zur
Aufertigung von Cigarren beſtimmten Anlagen . “

( Reichsgeſetzblatt Seite 172 . )

§ 1. Die nachſtehenden Vorſchriften finden Anwendung
auf alle Anlagen , in welchen zur Herſtellung von Cigarren
erforderliche Verrichtungen vorgenommen werden , ſofern in den

Anlagen Perſonen beſchäftigt werden , welche nicht zu den

Familiengliedern des Unternehmers gehören . “)
§ 2. Das Abrippen des Tabaks , die Anfertigung und

Siehe Seite 71 und folgende .
) Die nicht abgedruckten Beſtimmungen der Bekanntmachung be⸗

treffenden Betrieb der Anſtalten zur Herſtellung von Cigarren .
) Die Vorſchriften gelten alſo nicht allein für eigentliche Ci⸗

garrenfabriken , ſondern auch für die Hausinduſtrie , wenn dabei an⸗
dere Perſonen als die Familienglieder des Unternehmers bef chäftigt ſind .



70 Cigarrenfabriken ꝛc.

das Sortiren der Cigarren darf in Räumen , deren Fußboden
0,5 Meter unter dem Straßenniveau liegt , überhaupt nicht
und in Räumen , welche unter dem Dache liegen , nur dann vorge⸗
nommen werden , wenn das Dach mit Verſchalung verſehen iſt .

Die Arbeitsräume , in welchen die bezeichneten Verrich⸗
tungen vorgenommen werden , dürfen weder als Wohn⸗ , Schlaf⸗,
Koch - oder Vorrathsräume , noch als Trockenräume benützt
werden . Die Zugänge zu benachbarten Räumen dieſer Art

müſſen mit verſchließbaren Thüren verſehen ſein , welche wäh⸗
rend der Arbeitszeit geſchloſſen ſein müſſen .

§ 3. Die Arbeitsräume (§S 2) müſſen mindeſtens drei
Meter hoch und mit Fenſtern verſehen ſein , welche nach Zahl
und Größe ausreichen , um für alle Arbeitsſtellen hinreichen⸗
des Licht zu gewähren . Die Fenſter müſſen ſo eingerichtet
ſein , daß ſie wenigſtens für die Hälfte ihres Flächenraums
geöffnet werden können .

§ 4. Die Arbeitsräume müſſen mit einem feſten und

dichten Fußboden verſehen ſein .
§ 5. Die Zahl der in jedem Arbeitsraum beſchäftigten

Perſonen muß ſo bemeſſen ſein , daß auf jede derſelben min⸗

deſtens 7 Kubikmeter Luftraum entfallen .
§ 6. In den Arbeitsräumen dürfen Vorräthe von Tabak

und Halbfabrikaten nur in der für die Tagesarbeit erforder⸗
lichen Menge und nur die im Laufe des Tages angefertigten
Eigarren vorhanden ſein . Alles weitere Lagern von Tabak
und Halbfabrikaten , ſowie das Trocknen von Tabak , Abfällen
und Wickeln in den Arbeitsräumen auch außerhalb der Ar⸗

beitszeit iſt unterſagt .
§ 10 . Auf Antrag des Unternehmers können Abweich⸗

ungen von den Vorſchriften der §88 3, 5 und 7 durch die

höhere Verwaltungsbehörde ! ) zugelaſſen werden , wenn die
Arbeitsräume mit einer ausreichenden Ventilationseinrichtung
verſehen ſind . ?)

) In Baden vom Bezirksamt nach Anhörung des Fabrik⸗
inſpektors .

) YNach der derzeitigen Praxis kann in dieſem Fall der für
jeden Arbeiter erforderliche Luftraum auf fünf Kubikmeter herunter⸗
geſetzt werden .
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Eigarrenfabriken ꝛc. Schädliche Anlagen . 71

Desgleichen kann auf Antrag des Unternehmers durch
die hohere Verwaltungsbehörde eine geringere als die im § 3

vorgeſchriebene Höhe für ſolche Arbeitsräume
zugelaſſen wer⸗

den , in welchen den Arbeitern ein größerer als der im §S 5

vorgeſchriebene Luftraum gewährt wird .

§ 11 . Die Beſchäftigung von Arbeiterinnen und jugend⸗
lichen iſt nur geſtattet , wenn die nachſtehenden Vor⸗

en beobachtet werden :

2. Für männliche und weibliche Arbeiter müſſen getrennte
Aborte mit beſonderen Eingängen und , ſofern vor Be⸗

ginn und nach Beendigung der Arbeit ein Wechſeln der
Kleider ſtattfindet , getrennte Aus - ⸗ und Ankleideräume ,

vorhanden ſein .
§ 13 . Die vorſtehenden Beſtimmungen treten für neu

errichtete Anlagen ſofort in Kraft .
Für Anlagen , welche zur 5 des Erlaſſes dieſer Be⸗

ſtimmungen bereits im Betriebe ſtehen, treten die Vorſchriften
der §§S 2 —6 und 11 mit Ablauf eines Jahres ! ) , alle übrigen

Vorſchriften mit Ablauf dreier Monate : ) nach dem Erlaſſe
desſelben in Kraft .

Für die erſten fünf Jahre nach dem Erlaſſe dieſer Be⸗

ſtimmungen können Abweichungen von den Volſchriten der

88 2 —6 für Anlagen , welche zur Zeit des Erlaſſes bereits
im Betriebe waren , von den Landeszentralbehörden ' ) geſtattet
werden .

e. Schädliche , gefährliche , beläſtigende Anlagen .

1 . Reichsgewerbeordnung .
§ 16 . Zur Errichtung von Anlagen , welche durch die

örtliche Lage oder die Beſchaffenheit der Betriebsſtätte für die

Beſitzer oder Bewohner der benachbarten Grundſtücke oder für
das Publikum überhaupt erhebliche Nachtheile , Gefahren oder

Beläſtigungen herbeiführen können , iſt die Genehmigung der

nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde erforderlich .

) Alſo am 9. Auguſt 1888 .
2) Alſo am 9. Mai 1889 .
) In Baden vom Miniſterium des Innern .



Schädliche An

P ereien , ſoweit ſie
außerhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet
werden , Strohpapierſtofffabriken, Darmzubereitungsanſtalten,
Fabriken , in welchen Dampfkeſſel oder andere Blechgefäßedurch Vernieten hergeſtellt werden , Kalifabriken und An⸗
ſtalten zum Imprägniren von Holz mit erhitzten Theer⸗ölen , Kunſtwollefabriken , Anlagen zur Herſtellung von
Celluloid und Degrasfabriken , ferner die Fabriken , in
welchen Röhren aus Blech durch Vernieten hergeſtellt wer⸗
den , ſowie die Anlagen zur Erbauung eiſerner Schiffe , zurHerſtellung eiſerner Brücken oder ſonſtiger eiſerner Bau⸗
konſtruktionen , die Celluloſefabriken , die Anlagen zu De⸗
ſtillation oder zur Verarbeitung von Theer und Theer⸗
waſſer , die Anlagen , in welchen Albuminpapier hergeſtellt
wird .
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Lage oder Beſchaffenheit d

vorgenommen wird , und bedarf unter dieſer Vorausſetzung auch
dann , wenn die Anlage an einen neuen Erwerber übergeht ,
einer Erneuerung nicht . Sobald aber eine Veränderung der
Betriebsſtätte vorgenommen wird , iſt dazu die Genehmigung
der zuſtändigen Behörde nach Maßgabe der §s 17 bis 23

einſchließlich , beziehungsweife des §S 249 ) nothwendig . Eine

gleiche Genehmigung iſt erforderlich bei weſentlichen Verän⸗

derungen in dem Betriebe einer der im § 16 genannten An⸗

lagen . Die zuſtändige Behörde kann jedoch auf Antrag des

Unterehmers von der Bekanntmachung ( §S17 ) Abſtand neh⸗
men , wenn ſie die ÜUberzeugung gewinnt , daß die beabſich⸗

tigte Veränderung für die Beſitzer oder Bewohner benachbarter
Grundſtücke oder das Publikum überhaupt neue oder größere
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74 Schädliche Anlagen .

Nachtheile , Gefahren oder Beläſtigungen , als mit der vor⸗
handenen Anlage verbunden ſind , nicht herbeiführen werde .

Dieſe Beſtimmungen finden auch auf gewerbliche Anlagen
( SS 16 und 24 ) ) Anwendung , welche bereits vor Erlaß diefes
Geſetzes beſtanden haben .

§ 26 . Soweit die beſtehenden Rechte zur Abwehr benach⸗
theiligender Einwirkungen , welche von einem Grundſtücke aus
auf ein benachbartes Grundſtück geübt werden , dem Eigen⸗
thümer oder Beſitzer des letzteren eine Privatklage gewähren ,
kann dieſe Klage einer mit obrigkeitlicher Genehmigung er⸗
richteten gewerblichen Anlage gegenüber niemals auf Einſtellung
des Gewerbebetriebes , ſondern nur auf Herſtellung von Ein⸗
richtungen , welche die benachtheiligende Einwirkung ausſchließen,
oder , wo ſolche Einrichtungen unthunlich oder mit einem ge⸗
hörigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar ſind , auf Schad⸗
loshaltung gerichtet werden .

2 . Landes⸗Geſetz vom 21 . Dezember 1871 , die
Einführung der Deutſchen Gewerbeordnung im

Großherzogthum Baden betr .

Art . 3. Durch Ortsſtatuten ( Deutſche Gewerbeordnung
§S§ 23 und 142 ) kann Beſtimmung darüber getroffen wer⸗
den , daß und in wie weit einzelne Ortstheile vorzugsweiſe
zu Anlagen der im § 16 der Deutſchen Gewerbeordnung er⸗
wähnten Art zu beſtimmen , in anderen Ortstheilen aber der⸗
gleichen Anlagen entweder gar nicht oder nur unter beſon⸗
deren Beſchränkungen zuzulaſſen ſind .

3 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Reichsge⸗
werbeordnung vom 23 . Dezember 1883 .

II .
X. 1. Die Errichtung und Anderung ſchädlicher , ge⸗
fährlicher und beläſtigender Gewerbsanlagen .

§. 10 . ( Stellung des Antrags . ) Wer eine in 8 16
der Gewerbeordnung oder in den Ergänzungsbeſtimmungen
zu dieſem Paragraphen bezeichnete Anlage errichten oder eine
weſentliche Veränderung einer ſolchen Anlage im Sinne des
8
§ 25 der Gewerbeordnung vornehmen will , hat den Antrag

JS 24 betrifft die Dampfkeſſel , fiehe Seite 80.
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auf Genehmigung bei dem Bezirksamte , in deſſen Bezirk das

Unternehmen ganz oder zum größern Theile ausgeführt wer⸗
den ſoll , anzubringen .

Aus dem Antrage muß der vollſtändige Name , der
Stand und Wohnſitz des Unternehmers erſichtlich ſein .

Dem Antrag find eine Beſchreibung , eine Situations⸗

zeichnung und der Bauplan der Anlage in doppelter , voll⸗

ſtändig übereinſtimmender Ausfertigung beizufügen .

§ 11 . Geizufügende Nachweiſungen . ) Die dem

Antrage beigefügten Nachweifungen ſollen , ſoweit es zur Er⸗

läuterung des beabſichtigten Unternehmens erforderlich iſt ,
folgende Punkte klarlegen :

J. die Größe des Grundſtücks , auf welchem die Anlage er⸗

richtet werden ſoll , die Bezeichnung , welche dasſelbe im

Grundbuch , beziehungsweiſe eventuell im Lagerbuch führt
und den etwaigen beſonderen Namen des Grundſtücks ,
beziehungsweiſe des Gewanns ;

2. in gleicher Weiſe die Bezeichnung der Grundſtücke , Ge⸗
bäude und Anlagen , welche an das für den Betrieb in

Ausſicht genommene Grundſtück angrenzen , zutreffenden
Falls auch die Bezeichnung der entfernter gelegenen
Grundſtücke , Gebäude und Anlagen , auf welche der Be⸗
trieb vorausſichtlich Einwirkungen ausüben kann , und
die Namen der Eigenthümer ;

3. die Entfernung , in welcher die zum Betriebe beſtimmten
Gebäude und Einrichtungen von der Grenze der benach⸗
barten Grundſtücke und von den darauf befindlichen Ge⸗
bäuden und Anlagen , ſowie eventuell von den etwa in
der Nähe befindlichen öffentlichen Wegen , Eiſenbahnlinien ,
fließenden Gewäſſern und Waldungen zu liegen kommen

ſollen ;

4. die Höhe , Bau⸗ und Benützungsart der benachbarten
Gebäude , fofern zu der Betriebsſtätte Feuerungsanlagen
gehören ;

5. die Lage , Ausdehnung und Bauart der Betriebsſtätte ,
die Beſtimmung der einzelnen Räume und deren Ein⸗

richtung , ſoweit ſie nicht beweglich iſt ;
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6. den Gegenſtand der Fabrikation , ſoweit dieſelbe inner⸗
halb der Betriebsſtätte erfolgt , die ungefähre Ausdeh⸗
nung , ſowie die Art und den Gang des Betriebs unter
Angabe der hauptſächlich zu verwendenden Maſchinen
und unter Berückſichtigung der zum Schutze der Arbeiter
gegen Gefahr für Leben und Gefundheit beabſichtigten
Vorkehrungen ;

7. die bei der Fabrikation entſtehenden Abgänge , wobei mög⸗
lichſt genau die darin enthaltenen Stoffe , die täglich ſich
ergebende Menge und die beabſichtigte Art der Verwerthung,
Ablagerung , Ableitung oder ſonſtigen Beſeitigung zu be⸗
zeichnen iſt .

§ 12 . ( Form der Nachweiſungen . ) Die Pläne , Zeich—⸗
nungen und Vervielfältigungen derſelben ſind durch gehörig dazu
befähigte Perſonen auf dauerhaftem Material zu fertigen .
Aus denſelben ſoll der ſeitherige Zuſtand und die beabſichtigte
Herſtellung unterſcheidbar zu entnehmen ſein ; ſie ſind in einem
zur Beurtheilung der obwaltenden Verhältniſſe geeigneten
Maßſtabe zu fertigen , welcher auf dem Plan , beziehungsweiſe
der Zeichnung anzugeben iſt .

Dabei ſind die hinſichtlich der Darſtellungsweiſe in Bau⸗
ſachen von den örtlichen Bauordnungen geſtellten Anforde⸗
rungen , beziehungsweiſe eventuell die in dieſer Hinſicht im
Baugewerbe beſtehenden übungen zu beachten .

Ausnahmsweiſe kann in minder wichtigen Fällen hin⸗

Perdern
der Duplikate die Vorlage auf Pauspapier geſtattet

werden .

Pläne und Zeichnungen ſollen ſowohl vom Unternehmer
als vom Fertiger unterzeichnet und mit Datum verſehen ſein .
Wenigſtens ein Exemplar derſelben iſt in einem zur Ver⸗
einigung mit den Akten geeigneten Formate ( in Blättern oder
in Heften von 33 em Höhe und 21 em Breite ) vorzulegen .

§ 13 . ( Baupolizeiliche Vorlage . ) Sollen bei Er⸗
richtung oder Anderung einer ſolchen Gewerbsanlage Bau⸗
herſtellungen vorgenommen werden , welche nach den bezüg⸗
lichen Beſtimmungen ( §8 50 ff. der Baupolizeiverordnung
vom 5. Mai 1869 ) : ) behufs der Genehmigung oder Prü⸗
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fung zur Kenntniß der Baupolizeibehörde gebracht werden
müſſen , ſo iſt in der Regel mit dem Antrage auf gewerbe⸗
polizeiliche Genehmigung auch die in baupolizeilicher Hinſicht
erforderliche Vorlage zu verbinden , wobei auf die gemäß L11
dieſer Verordnung vorgelegten Pläne und Zeichnungen Bezug
genommen werden kann , ſoweit dieſelben auch in baupolizei⸗
licher Hinſicht genügenden Aufſchluß geben .

Über die in baupolizeilicher Hinſicht gemachte Vorlage
iſt gemäß §§ 50 ff. der Baupolizeiverordnung durch Ver⸗
mittelung der Ortspolizeibehörde die Baukommiſſion und in
wichtigeren Fällen die Bezirksbauinſpektion zu hören .

§ 14 . ( Waſſerpolizeiliche Vorlage . ) Wenn mit dem
beabſichtigten Unternehmen die Herſtellung oder Anderung einer
Stauanlage oder eines Triebwerks (§§S 16 und 23 der Ge⸗
werbeordnung und Artikel 23 , Ziffer 2 des Geſetzes vom 25 .
Auguſt 1876 über die Benützung und Inſtandhaltung der
Gewäfſer ) : ) oder die Benützung des Waſſers zur Einleitung
fremder Stoffe , durch welche die Eigenſchaften des Waſſers
geändert oder die Fiſche beſchädigt werden können ( Artikel 23 ,
Ziffer 1 des Geſetzes vom 25 . Auguſt 1876 und Artikel 4
des Geſetzes vom 3. März 1870 über die Ausübung und den
Schutz der Fiſcherei ) s ) , verbunden werden ſoll , ſo iſt gleich⸗
zeitig der Antrag auf waſſerpolizeiliche Genehmigung unter
Anſchluß der zur Beurtheilung der bezüglichen Verhältniſſe
dienenden Nachweiſungen ( §§ 2 ff. der Vollzugsverordnung
vom 24 . Dezember 1876 zum Vaſſergeſetze ) zu ſtellen . ?)

§ 15 . ( Vorläufige Prüfung des Antrags . ) Das
Bezirksamt hat nach Einkunft des Antrags auf gewerbepoli⸗
zeiliche Genehmigung ſofort zu prüfen , ob gegen die Voll⸗
ſtändigkeit der Vorlage etwas zu erinnern iſt . Wo nach der
Art der beabſichtigten Anlage dieſe Prüfung techniſche Kennt⸗
niſſe erfordert , ſind die Vorlagen der techniſchen Behörde —
dem Fabrikinſpektor regelmäßig in den Fällen des § 8 der
Dienſtweiſung dieſes Beamten vom 2. Januar 1880 und des

1) Seite 31.
2) Siehe Seite 101 .
) Seite 104 .—.
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§ 137 dieſer Vollzugsverordnung! ) —zur thunlichſt baldigen
Aeußerung mitzutheilen .

— —Finden ſich bei dieſer Prüfung Mängel , ſo iſt der
Unternehmer auf kürzeſtem Wege zur Ergänzung der Vorlage
zu veranlaſſen . ?)

d. Insbeſondere Schlächtereien .
Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
16 . Juni 1876 , die Einrichtung der Schlächtereien )

betreffend .
( Geſetz und Verordnungsblatt Seite 1930

Auf Grund des § 87a des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird
verordnet :

§ 1. In allen Schlachtſtätten müſſen die Fußböden , die
Wände bis zu einer Höhe von 2 Metern , die Höfe, welchedie Schlachtſtätten umgeben , und die für den Abfluß aus den
Schlachtſtätten beſtimmten Rinnen waſſerdicht hergeſtellt werden .

§ 2. In der Nähe der Schlachtſtätte muß zur Aufnahmedes Abwaſſers und der Abfälle eine mit der Schlachtſtättedurch eine offene Rinne verbundene wafſerdichte , gedeckteSenkgrubet ) vorhanden ſein , welche im Winter wöchentlicheinmal , im Sommer täglich zu entleeren iſt.
) Siehe Seite 68.
) Das Bezirksamt erhebt alsdann die erforderlichen techniſchenGutachten , macht das Vorhaben öffentlich bekannt ; die Pläne wer⸗den zur öffentlichen Einſicht aufgelegt . Den Genehmigungsbeſcheidertheilt der Bezirksrath .
) uUnter Schlächtereien im Sinne vorſtehender Verordnungſind alle Schlachtſtätten verſtanden , in denen gewerbsmäßig geſchlachtetwird , alſo auch ſolche , in denen Metzger bei Ausübung ihres Ge⸗werbes regelmäßig Schlachtungen nur von Kleinvieh vornehmen .Miniſterium des Innern vom 16. September 1876 Nr . 13374 . DieVerordnung iſt ferner auch gegenüber ſolchen Perſonen in Anwen⸗dung zu bringen , welche die Metzgerei nicht gewerbsmäßig betreiben ,aber ſo häufig Schlachtungen vornehmen , daß eine ſanitätspolizei⸗liche Vorkehr hinſichtlich der Schlachtſtätten geboten erſcheint . Mi⸗niſterium des Innern vom 24 . September 1880 Nr . 14750 .

) Die Senkgrube darf keinen durchlaſſenden Boden haben,muß vielmehr auch in der unteren Fläche vollſtändig waſſerdichthergeſtellt ſein . Miniſterium des Innern vom 6. Juni 1878 Nr . 7998 .
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Von Errichtung einer Senkgrube kann nur abgeſehenwerden , wenn das Abwaſſer aus der Schlachtſtätte in ein
fließendes Gewäſſer oder zur Bewäſſerung und Düngung auf
unmittelbar anſtoßende Grundſtücke geleitet wird , oder wenn
nach Ermeſſen des Bezirksamts die Raumverhältniſſe die An⸗
lage einer Senkgrube nicht geſtatten . Werden die Abflüſſe in
letzterem Falle nach der Pfuhlgrube geleitet , ſo muß dieſe
waſſerdicht hergeſtellt und mindeſtens einmal wöchentlich im
Sommer und einmal monatlich im Winter entleert werden.

§ 3. In den Schlachträumen , den Höfen , den Wirth⸗
ſchafts - und Wohnungsräumen der Schlächter dürfen innerhalbder Ortſchaften rohe Häute , Klauen , Hörner , Knochen , roher
Talg , Blut , Gedärme und andere Abfälle nicht länger als
48 Stunden im Winter , 24 Stunden im Sommer aufbe⸗
wahrt werden .

Die Schlacht⸗ und Hofräume ſind ſtets rein zu halten
und namentlich nach jeder Schlachtung pünktlich zu reinigen.

§ 4. Bei der Genehmigung neu anzulegender Schläch⸗
tereien , Artikel 16 der Gewerbeordnung , iſt neben obigenVorſchriften zu beachten , daß die Schlachtſtätten und die Höfe
genügenden Raum bieten , erſtere auch auf mindeſtens drei
Seiten dem Luftzuge offen ſtehen ) , und von der öffentlichenStraße , ſowie von Wohnräumen mindeſtens 3 Meter entfernt
ſind . Auf dem Grundſtück muß ein Brunnen ſich befinden ,wenn nicht für den Zufluß aus einer Waſſerleitung geſorgtiſt ; die Umgebung des Schlachthauſes muß in einer Enk⸗
fernung von mindeſtens 3 Meter gepflaſtert ( die Fugen des
Pflaſters cementirt ) oder mit Steinplatten , Cement⸗ oder
Asphaltguß bedeckt ſein . Das Schlachthaus foll eine Höhevon mindeſtens 4, bei größeren Anſtalten von 5 Metern im
innern Schlachtraum erhalten . Der Fußboden im Schlacht⸗

) In Landorten kann für neue Schlächtereien , in denen nurſelten geſchlachtet wird , geſtattet werden , daß die Schlachtſtätte nurvon zwei Seiten dem Luftzuge offen ſteht , vorausgeſetzt , daß beideSeiten einander gegenüber liegen , und durch Offnungen in beidenSeitenwänden für eine genügende Durchlüftung geſorgt werden kann .Miniſterium des Innern vom 6. Juni 1878 Nr . 7998 .
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hauſe ſoll vollkommen waſſerdicht ( cementirt , asphaltirt , ge⸗
pflaſtert oder geplattet mit Cementfugung ) werden .

§ 5. Dieſe Beſtimmungen finden auch Anwendung auf
die mit Wirthſchaften verbundenen Schlachtſtätten .“)

e. Tager von übelriechenden Stoffen .

Verordnung des Miniſteriums des Junern vom
27 . Juni 1874 , die Sicherung der öffentlichen

Geſundheit und Reinlichkeit betr .

§ 4. Siehe Seite 44 .

f. Dampfkeſſelanlagen .
1 . Reichsgewerbeordnung .

§ 24 . Zur Anlegung von Dampfkeſſeln , dieſelben mögen
zum Maſchinenbetriebe beſtimmt ſein oder nicht , iſt die Ge⸗
nehmigung der nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde
erforderlich . Dem Geſuche ſind die zur Erläuterung erforder⸗
lichen Zeichnungen und Beſchreibungen beizufügen .

Die Behörde hat die Zuläſſigkeit der Anlage nach den
beſtehenden bau - , feuer - und gefundheitspolizeilichen Vor⸗
ſchriften , ſowie nach denjenigen allgemeinen polizeilichen Be⸗
ſtimmungen zu prüfen , welche von dem Bundesrath über die
Anlegung von Dampfkeſſeln erlaſſen werden . ? ) Sie hat nach
dem Befunde die Genehmigung entweder zu verſagen , oder
unbedingt zu ertheilen oder endlich bei Ertheilung derſelben die
erforderlichen Vorkehrungen und Einrichtungen vorzuſchreiben .

Bevor der Keſſel in Betrieb genommen wird , iſt zu unter⸗
ſuchen , ob die Ausführung den Beſtimmungen der ertheilten
Genehmigung entſpricht . Wer vor dem Empfange der hierüber
auszufertigenden Beſcheinigung den Betrieb beginnt , hat die
im §S 1475 ) angedrohte Strafe verwirkt .

) Das Genehmigungsverfahren iſt das gleiche wie bei allen
übrigen ſchädlichen und beläſtigenden Anlagen ( Seite 74).) Dieſe Beſtimmungen ſind unter 2 abgedruckt.

) Siehe Seite 112 .
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Die vorſtehenden Beſtimmungen gelten auch für beweg⸗liche Dampfkeſſel .

2. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29 .Mai 1871 , betreffend allgemeine polizeiliche Be⸗ſtimmungen über die Aulegung von Dampfkeſſeln .
( Reichsgeſetzblatt Seite 122. )

Auf Grund der Beſtimmung im §S 24 der Gewerbe⸗ordnung vom 21 . Juni 1869 hat der Bundesrath nachſtehende
Allgemeine polizeiliche Beſtimmungen über die An —

legung von Dampfkeſſeln
erlaſſen .

1. Bau der Dampfkeſſel .
§ 1. Die vom Feuer berührten Wandungen der Dampf⸗keſſel , der Feuerröhren und der Siederöhren dürfen nicht ausGußeiſen hergeſtellt werden , ſofern deren lichte Weite beichlindriſcher Geſtalt 25 om , bei Kugelgeſtalt 30 m überſteigt.Die Verwendung von Meſſingblech iſt nur für Feuer⸗röhren , deren lichte Weite 10 em nicht überſteigt , geſtattet .§ 2. Die um oder durch einen Dampfkeſſel gehendenFeuerzüge müſſen an ihrer höchſten Stelle in einem Ab⸗ſtand von mindeſtens 10 em unter dem feſtgeſetzten niedrigſtenWaſſerſpiegel des Keſſels liegen .

Dieſe Beſtimmungen finden keine Anwendung auf Dampf⸗keſſel , welche aus Siederöhren von weniger als 10 em Weitebeſtehen, ſowie auf ſolche Feuerzüge , in welchen ein Erglühendes mit dem Dampfraum in Berührung ſtehenden Theilesder Wandungen nicht zu befürchten iſt . Die Gefahr des Er⸗glühens iſt in der Regel als ausgeſchloſſen zu betrachten ,wenn die vom Waſſer beſpülte Keſſelfläche , welche von demFeuer vor Erreichung der vom Dampf beſpülten Keſſelflächebeſtrichen wird , bei natürlichem Luftzug mindeſtens zwanzigMal, bei künſtlichem Luftzug mindeſtens vierzig Mal ſo großiſt , als die Fläche des Feuerroſtes .
2. Aus rüſtung der Dampfkeſſel .

§ 3. An jedem Dampfkeſſel muß ein Speiſeventil
Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 6
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angebracht ſein , welches bei Abſtellung der Speiſevorrichtungdurch den Druck des Keſſelwaſſers geſchloſſen wird .
§ 4. Jeder Dampfkeſſel muß mit zwei zuverläſſigen Vor⸗

richtungen zur Speiſung verſehen ſein , welche nicht von der⸗
ſelben Betriebs⸗Vorrichtung abhängig ſind , und von denen jede
für ſich im Staude iſt , dem Keſſel die zur Speiſung erfor⸗
derliche Waſſermenge zuzuführen . Mehrere zu einem Betriebe
vereinigte Dampfkeſſel werden hierbei als ' ein Keſſel ange⸗
ſehen.

§ 5. Jeder Dampfteſſel muß mit einem Waſſerſtands⸗
glaſe und mit einer zweiten geeigneten Vorrichtung zur Er⸗
kennung ſeines Waſſerſtandes verſehen ſein . Jede dieſer Vor⸗
richtungen muß eine geſonderte Verbindung mit dem Innern
des Keſſels haben , es ſei denn , daß die gemeinſchaftliche Ver⸗
bindung durch ein Rohr von mindeſtens 60 ꝗem lichtemQuerſchnitt hergeſtellt iſt .

§ 6. Werden Probirhähne zur Anwendung gebracht , ſoiſt der unterſte derſelben in der Ebene des feſtgeſetzten nied⸗
rigſten Waſſerſtandes anzubringen . Alle Probirhähne müſſenſo eingerichtet ſein , daß man behufs Entfernung von Keſſel⸗ſtein in gerader Richtung hindurchſtoßen kann .

§ 7. Der für den Dampfkeſſel feſtgeſetzte niedrigſteWaſſerſtand iſt an dem Waſſerſtandsglaſe , ſowie an der
Keſſelwandung oder dem Keſſelmauerwerk durch eine in die
Augen fallende Marke zu bezeichnen. . . . .

§. 8. Jeder Dampfkeſſel muß mit wenigſtens einem zu⸗verläſſigen Sicherheitsventil verſehen ſein .
Wenn mehrere Keſſel einen gemeinſamen Dampfſammler

haben , von welchem ſie nicht einzeln abgeſperrt werden können ,
ſo genügen für denſelben zwei Sicherheitsventile .

Dampfſchiffs - , Lokomobil - und Lokomotivkeſſel müſſenimmer mindeſtens zwei Sicherheitsventile haben . Bei Dampf⸗ſchiffskeſſeln , mit Ausſchluß derjenigen auf Seeſchiffen , iſt dem
einen Ventil eine ſolche Stellung zu geben , daß die vorge⸗ſchriebene Belaſtung vom Verdeck aus mit Leichtigkeit unter⸗
ſucht werden kann .

Die Sicherheitsventile müſſen jederzeit gelüftet werden
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können . Sie ſind höchſtens ſo zu belaſten , daß ſie bei Ein⸗tritt der für den Keſſel feſtgeſetzten Dampſſpannung den Dampfentweichen laſſen .
§ 9. An jedem Dampfkeſſel muß ein zuverläſſiger Ma⸗nometer angebracht ſein , an welchem die feſtgeſetzte höchſteDampfſpannung durch eine in die Augen fallende Marke zubezeichnen iſt. . . . . .
§ 10 . An jedem Dampfkeſſel muß die feſtgeſetzte höchſteDampfſpannung , der Name des Fabrikanten , die laufendeFabriknummer und das Jahr der Anfertigung . . . . aufeine leicht erkennbare und dauerhafte Weiſe angegeben ſein .

3. Prüfung der Dampfkeſſel .
§ 11 . Jeder neu aufzuſtellende Dampfkeſſel muß nachſeiner letzten Zuſammenſetzung vor der Einmauerung oderUmmantelung unter Verſchluß ſämmtlicher Offnungen mitWaſſerdruck geprüft werden .

Die Prüfung erfolgt bei Dampfkeſſeln , welche für eineDampfſpannung von nicht mehr als 5 Atmoſphären Über⸗druck beſtimmt ſind , mit dem zweifachen Betrage des beab —ſichtigten Überdrucks , bei allen übrigen Dampfkeſſeln miteinem Drucke , welcher den beabſichtigten ÜUberdruck um 5Atmoſphären überſteigt . Unter Atmoſphärendruck wird einDruck von einem Kilogramm auf den Quadratcentimeter ver⸗ſtanden . Die Keſſelwandungen müſſen dem Probedruck wider⸗ſtehen , ohne eine bleibende Veränderung ihrer Form zu zeigenund ohne undicht zu werden . Sie ſind für undicht zu er⸗achten , wenn das Waſſer bei dem höchſten Drucke in andererForm als der von Nebel oder feinen Perlen durch die Fu⸗gen dringt .
§ 12 . Wenn Dampfkeſſel eine Ausbeſſerung in der Keſſel⸗fabrik erfahren haben , oder wenn ſie behufs der Ausbeſſerungan der Betriebsſtätte ganz bloß gelegt worden ſind , ſo müſſenſie in gleicher Weiſe , wie nen aufzuſtellende Keſſel , der Prü⸗füng mittelſt Waſſerdrucks unterworfen werden .

Wenn bei Keſſeln mit innerem Feuerrohr ein ſolchesRohr , und bei den nach Art der Lokomotivkeſſel gebauten
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Keſſeln die Feuerbüchſe behufs Ausbeſſerung oder Erneuerung
herausgenommen , oder wenn bei cylindriſchen und Sieder⸗

keſſeln eine oder mehrere Platten neu eingezogen werden , ſo
iſt nach der Ausbeſſerung oder Erneuerung ebenfalls die Prü⸗
fung mittelſt Waſſerdrucks vorzunehmen . Der völligen Bloß⸗
legung des Keſſels bedarf es hier nicht .

§ 13 . Der bei der Prüfung ausgeübte Druck darf nur
durch ein genügend hohes offenes Queckſilber - Manometer
oder durch das von dem prüfenden Beamten geführte amt⸗

liche Manometer feſtgeſtellt werden .

An jedem Dampfkeſſel muß ſich eine Einrichtung befin⸗
den , welche dem prüfenden Beamten die Anbringung des amt⸗
lichen Manometers geſtattet .

4. Aufſtellung der Dampfkeſſel .
§ 14 . Dampfkeſſel , welche für mehr als vier Atmoſphä⸗

ren Überdruck beſtimmt ſind , und ſolche , bei welchen das
Produkt aus der feuerberührten Fläche in Quadratmetern und
der Dampfſpannung in Atmoſphären überdruck mehr als
zwanzig beträgt , dürfen unter Räumen , in welchen Menſchen
ſich aufzuhalten pflegen , nicht aufgeſtellt werden . Innerhalb
ſolcher Räume iſt ihre Aufſtellung unzuläſſig , wenn dieſelben
überwölbt oder mit feſter Balkendecke verſehen ſind .

An jedem Dampfkeſſel , welcher unter Räumen , in welchen
Menſchen ſich aufzuhalten pflegen , aufgeſtellt wird , muß die
Feuerung ſo eingerichtet ſein , daß die Einwirkung des Feuers
auf den Keſſel ſofort gehemmt werden kann .

Dampfkeſſel , welche aus Siederöhren von weniger als
10 om Weite beſtehen , und ſolche , welche in Bergwerken
unterirdiſch , oder in Schiffen aufgeſtellt werden , unterliegen
dieſen Beſtimmungen nicht .

§ 15 . Zwiſchen dem Mauerwerk , welches den Feuerraum
und die Feuerzüge feſtſtehender Dampfkeſſel einſchließt , und
den dasſelbe umgebenden Wänden muß ein Zwiſchenraum
von mindeſtens 8 om verbleiben , welcher oben abgedeckt und
an den Enden verſchloſſen werden darf .
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5. Allgemeine Beſtimmungen .
§ 16 . Wenn Dampfkeſſel⸗Anlagen , die ſich zur Zeit be⸗

reits im Betriebe befinden , den vorſtehenden Beſtimmungen
aber nicht entſprechen , eine Veränderung der Betriebsſtätte
erfahren ſollen , ſo kann bei deren Genehmigung eine Ab⸗

änderung in dem Bau der Keſſel nach Maßgabe der §8 1
und 2 nicht gefordert werden . Dagegen finden im Übrigen
die vorſtehenden Beſtimmungen auch für ſolche Fälle An⸗

wendung .
§ 17 . Die Zentralbehörden der einzelnen Bundesſtaaten

ſind befugt , in einzelnen Fällen von der Beachtung der vor⸗
ſtehenden Beſtimmungen zu entbinden .

§ 18 . Die vorſtehenden Beſtimmungen finden keine

Anwendung :
1. auf Kochgefäße , in welchen mittelſt Dampfes , der einem

anderweiten Dampfentwickler entnommen iſt , gekocht wird ;
2. auf Dampfüberhitzer oder Behälter , in welchen Dampf ,

der einem anderweitigen Dampfentwickler entnommen iſt ,
durch Einwirkung von Feuer beſonders erhitzt wird ;

3. auf Kochkeſſel , in welchen Dampf aus Waſſer durch Ein⸗

wirkung von Feuer erzeugt wird , wofern diefelben mit
der Atmoſphäre durch ein unverſchließbares , in den Waſſer⸗
raum hinabreichendes Standrohr von nicht über 5 m

Höhe und mindeſtens 8 om verbunden ſind .

3 . Badiſches Geſetz , die Anlage und den Betrieb
der Dampfkeſſel betr . , vom 22 . Januar 1874 .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 123 f. )

Art . 1. Die Beſitzer von Dampfkeſſel⸗Anlagen oder ihre
zur Leitung des Betriebs beſtellten Vertreter , ſowie die mit
der Bewartung von Dampfkeſſeln beauftragten Arbeiter ſind
verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , daß während des Betriebs
die allgemein oder bei Genehmigung der Anlage beſonders
vorgeſchriebenen Sicherheitsvorrichtungen beſtimmungsmäßig
benützt, und Keſſel , die ſich nicht in gefahrloſem Zuſtande be⸗
finden , nicht im Betriebe erhalten werden .
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Art . 2. Wer den ihm nach Artikel 1 obliegenden Ver⸗
0pflichtungen zuwider handelt , verfällt in eine Geldſtrafe bis Bu

zu 600 Mark oder eine Gefängnißſtrafe bis zu 3 Monaten . Rei
O

Art . 3. Die Beſitzer von Dampfkeſſelanlagen ſind ver —
pflichtet , eine amtliche Reviſion des Betriebs durch Sachver⸗
ſtändige zu geſtatten , die zur Unterſuchung der Keſſel be⸗
nöthigten Arbeitskräfte und Vorrichtungen bereit zu ſtellen
und die Koſten der Reviſion zu tragen .

Die nähern Beſtimmungen über die Ausführung dieſer
Vorſchrift haben die Großh . Miniſterien des Handels und
des Innern zu erlaſſen .

4 . Vollzugsverordnung zum Geſetz , die Anlage
und den Betrieb der Dampfkeſſel betreffend ,

vom 14 . März 1874 .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 124 ff. )

§ 4. Prüfung des Keſſels vor der Benützung .
Bevor der Keſſel in Betrieb genommen wird , iſt zu unter⸗
ſuchen , ob die Ausführung der Anlage den Beſtimmungen
der ertheilten Genehmigung entſpricht . Dieſe Unterſuchung er —
folgt unter Beobachtung der Vorſchriften der §§S 11 und 13
bis 15 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29 . Mai
1871 durch den amtlichen Sachverſtändigen ( 8 9) 7) beziehungs⸗ 3.
weiſe wenn der Unternehmer bereits einem Vereine angehört,
den Sachverſtändigen dieſes Vereins ( § 10) .

Von einer Druckprobe nach § 11 Abſatz 1 der ebenge⸗
dachten Bekanntmachung kann Umgang genommen werden ,
wenn nachgewieſen wird , daß dieſelbe in einem Bundesſtaate
nach der Herſtellung des Keſſels ſtattgefunden hat .

Bei Ausbeſſerungen oder bei Veränderungen von Dampf⸗ 4
keſſelanlagen iſt nach §S 12 und 16 derſelben Bekanntmachung
zu verfahren .

„ Die Prüfung hat nach erfolgter Anzeige durch den Unter⸗
nehmer , daß der Keſſel zur Unterſuchung bereit ſtehe, mit
thunlichſter Beſchleunigung zu geſchehen.

1

) Jetzt der Dampfkeſſelinſpektor beim Miniſterium des Innern .
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§ 5. Erläuterungen . Zur Erläuterung der von dem
Bundesrathe erlaſſenen Beſtimmungen ( Bekannntmachung des
Reichskanzlers vom 29 . Mai 1871 ) wird im Einzelnen noch
Folgendes bemerkt :

1. Gegenüber der Vorf

1

3.

ſchrift des § 2 Abſatz 1 derſelben ,
daß die durch oder um einen Dampfkeſſel gelegenen
Feuerzüge an ihrer höchſten Stelle mindeſtens 10 om
unter dem feſtgeſetzten niedrigſten Waſſerſpiegel des Keſſels
liegen müſſen , ſind in Abſatz 2 gewiffe Geſichtspunkte
angegeben nach welchen die Behörden zu prüfen haben ,
ob die Einhaltung jener beſchränkenden Vorſchrift im
einzelnen Fall zu verlangen iſt oder nicht . Je weniger
es möglich war , in dieſer Beziehung einen völlig be⸗
ſtimmten und durchgreifenden Grundſatz aufzuſtellen ,
umſomehr iſt es die Pflicht der Behörden , die vorkom⸗
menden Fälle einer ſorgfältigen Prüfung zu unterziehen .

Für die Sicherheitsventile ſind beſtimmte Offnungs⸗
dimenſionen als Minimalweiten nicht vorgeſchrieben .
Den in dieſer Beziehung gewählten Konſtruktionen wird
in ſo lange ein Bedenken nicht entgegenzuſtellen ſein , als
nach der Überzeugung der Behörde dadurch die Zuver⸗
läſſigkeit der Ventile nicht beeinträchtigt oder überhaupt
deren Zweck nicht vereitelt wird .

In Betreff des Materials und des Konſtruktionsſyſtems
der Dampfkeſſel ſind beſondere Vorſchriften nicht aufge⸗
ſtellt . Gleichwohl bleiben Fabrikanten , welche entweder
in der Wahl des Materials oder der Konſtruktion ein
ſchuldbares Verſehen trifft , für die daraus ſich ergeben⸗
den Folgen nach den allgemeinen geſetzlichen Grundſätzen

verhaftet .
„ Die zuläſſige Belaftung der Sicherheitsventile kann nach

der Vorſchrift des § 8 Abſatz 4 der Beſtimmungen nicht
mehr im Voraus normirt werden , ſondern muß, wenn
die Keſſel vor dem Beginn des Betriebes der vorſchrifts⸗
mäßigen Revifion unterzogen werden , mit Hilfe des Kon⸗
trolmanometers oder eines Queckſilber - Röhrenmanometers
nach Maßgabe der genehmigten Dampfſpannung regu⸗
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lirt , in dem Ventile oder in anderer dem Zwecke ent⸗
ſprechender Weiſe markirt und in der Genehmigungs⸗
urkunde vermerkt werden . Von einer beſonderen
Sicherung der Sicherheitsventile gegen unzuläſſige Be⸗
laſtung iſt Abſtand genommen . Da eine Überlaſtung
derſelben den Keſſelbeſitzer ſtraffällig machen würde , ſo
ſind die Dampfkeſſel in dieſer Beziehung einer beſon⸗
ders ſorgfältigen Kontrole während des Betriebs zu
unterwerfen .

5. Im Übrigen unterliegen auch die Feuerungseinrichtungen
der Dampfkeſſel den allgemeinen bau - und feuerpolizei⸗
lichen Vorſchriften .
§ 6. Kontrolmanometer . Die Sachverſtändigen, welchemit dem Vollzuge obiger Anordnungen beauftragt ſind , wer —

den mit einem Kontrolmanometer verſehen , deſſen ſie ſich bei
allen Unterſuchungen bedienen ſollen . Mit dieſem Kontrol⸗
manometer iſt ſowohl die Prüfung der an jedem Dampfkeſſel
anzubringenden Manometer , als auch die Druckprobe neuge⸗bauter oder ausgebeſſerter Keſſel auszuführen . Zur Vornahme
der Waſſer - und Druckprobe erhalten dieſelben ferner eine
Handdruckpumpe . Die Sachverſtändigen der Vereine ſind
durch dieſe mit einem amtlich beglaubigten Kontrolmanometer
zu verſehen .

8 Ausnahmsbeſtimmungen . Für die Errichtungſtehender Dampfkeſſel der Staatsanſtalten und vom Staat
betriebenen Unternehmungen gelten die allgemeinen Vorſchriftenmit der Abänderung , daß die in den §s 2 und 4 vorge⸗ſchriebenen techniſchen Prüfungen und Unterſuchungen derſelben
durch die von der betreffenden Verwaltungsbehörde dafür be⸗
ſtellten Maſchinentechniker geſchehen können . . ..

5. Badiſche Vollzugsverordnung zur Gewerbe⸗
ordnung vom 23 . Dezember 1883 .

II. A. 2. Die Anlage und Inbetriebſetzung von Dampf —
keſſeln .

8 22 . ( Stellung des Antrags . ) Wer einen Dampf⸗keſſel anlegen und in Betrieb ſetzen , oder eine weſentliche Ver⸗
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änderung im Sinne des § 25 der Gewerbeordnung an einemin Betrieb befindlichen Dampfkeſſel vornehmen will , hat den
Antrag auf Genehmigung bei dem Bezirksamte , in deſſenBezirk der unbewegliche Dampfkeſſel angelegt oder der be⸗
wegliche Dampfkeſſel erſtmals in Betrieb genommen werden
ſoll , einzubringen .
Aus dem Antrage muß der vollſtändige Name , Standund Wohnſitz des Unternehmers , ſowie Desjenigen , von welchemder Dampfkeſſel bezogen werden ſoll , erſichtlich ſein .

Handelt es ſich um die Anlage eines bereits fertigenDampfkeſſels , ſo iſt anzugeben , wann derſelbe hergeſtellt , obund welchen Hauptreparaturen er bereits unterzogen worden
iſt , und ob derſelbe ſchon an einer anderen Betriebsſtätte im
Gebrauche war ; auch ſind zutreffenden Falls die auf einen
ſolchen Dampfkeſſel bezüglichen amtlichen Urkunden , insbe —
ſondere der frühere Genehmigungsbeſcheid und das Reviſions⸗buch vorzulegen .

Iſt ſchon eine Prüfung des Dampfkeſſels mit Druckprobenach S§ 11 und 12 der Bekanntmachung des Reichskanzlersvom 29 . Mai 1871 (Reichsgeſetzblatt 1871 , Seite 122 bis
126 ) vorgenommen worden , fo iſt das Prüfungszeugniß bei —
zulegen .

§ 23 . ( Beizufügende Nachweiſung en. ) Dem Antrageſind die erforderlichen Beſchreibungen, Zeichnungen und Plänein dreifacher vollſtändig übereinſtimmender Ausfertigung bei —zufügen .
Dieſe Nachweiſungen ſollen Folgendes enthalten und zwar :I . bei unbeweglichen Dampfkeſſeln :
a) eine Beſchreibung , aus welcher die Dimenſionen des

Keſſels , die Stärke und die Gattung des Materials ,die Art der Zuſammenſetzung , die Dimenſionen der
Sicherheitsventile und deren Belaſtung , die Einrich —
tung der Speiſevorrichtungen und der Feuerung , die
beabſichtigte höchſte Dampfſpannung in kg auf qemdie Art des Gewerbebetriebs oder die ſonſtige Be⸗
ſtimmung , welcher der Dampfkeſſel dienen ſoll , end⸗
lich , wenn der Keſſel zum Betrieb einer Dampf —
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maſchine dient , die Kraft und Art der Maſchine zu
entnehmen iſt ;

b) eine Zeichnung , aus welcher die Größe der vom Feuer
berührten Fläche zu berechnen , und die Höhe des
niedrigſten zuläſſigen Waſſerſtandes über den Feuer⸗
zügen zu erſehen iſt , die ſich aber nicht auf die Ein⸗
richtung der Dampfmaſchinen zu erſtrecken braucht ;

c) einen Situationsplan , aus welchem , ſoweit erforder —
lich , die in § 11 Ziffer 1 —4 dieſer Vollzugsver⸗

ordnung bezeichneten Verhältniſſe der Dampfkeſſel⸗
anlage und deren Nachbarſchaft , insbeſondere auch die
Lage der Feuer⸗ und Rauchröhren gegen benachbarte
Grundſtücke , zu erſehen ſind .

d) einen Bauplan , ſofern mit der Errichtung des Dampf⸗
keſſels Bauherſtellungen verbunden ſind ;

e) die erforderlichen Gefällvermeſſungen , ſofern zur Ab —
leitung des Kondenſationswaſſers beſondere Anlagen
erſtellt werden ſollen .

Hinſichtlich der Einrichtung der Pläne , Zeichnungen
und der Vervielfältigung derſelben gelten die Vor⸗
ſchriften des § 12 dieſer Verordnung. ! )

2. bei beweglichen Dampfkeſſeln iſt nur die in Ziffer 1 a
und b erwähnte Beſchreibung und Zeichnung beizufügen .
§. 24 . ( Prüfung des Antrags . ) Das Bezirksamt hat

nach Einkunft des Antrags auf gewerbepolizeiliche Genehmigungeines Dampfkeſſels ſofort zu prüfen , ob gegen die Vollſtän⸗
digkeit der Vorlage etwas zu erinnern iſt und zu dieſem
Zwecke das Geſuch nebſt Beilagen dem amtlichen Dampfkeſſel⸗
Inſpektor , beziehungsweiſe , wenn der Unternehmer einer im
Großherzogthum anerkannten Kefſelüberwachungsgeſellſchaft
angehört , dem Dampfkeſſel - Inſpektor der Geſellſchaft mit⸗
zutheilen .

Finden ſich bei der Prüfung hinſichtlich der Vollſtändig⸗keit des Geſuchs und ſeiner Beilagen Mängel , ſo iſt der8Unternehmer auf kürzeſtem Wege zur Ergänzung zu veranlaſſen .
) Seite 76.
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Iſt gegen die Vollſtändigkeit des Geſuchs und ſeiner
Beilagen nichts zu erinnern , ſo iſt dasſelbe , ohne daß eine
öffentliche Bekanntmachung erfolgt , gemäß den Beſtimmungen
des Reichskanzlers vom 29 . Mai 1871 über die Anlegung
von Dampfkeſſeln , und der badiſchen Verordnung über die
Anlage und den Betrieb der Dampfkeſſel vom 14 . März1874 durch den zuſtändigen Dampfkeſſel⸗Inſpektor auf ihre
gewerbepolizeiliche Zuläſſigkeit zu prüfen und das Ergebniß
der Prüfung in einem Gutachten zuſammenzufaſſen , welchem
im Falle der Befürwortung des Antrags ein Entwurf der
Genehmigungsbedingungen anzuſchließen iſt .

Bei unbeweglichen Dampfkeſſeln ſind außerdem auch die
hinſichtlich des Aufſtellungsortes und deſſen Umgebung , ſo⸗
wie die in bau⸗, feuer⸗ und geſundheitspolizeilicherBeziehungin Betracht kommenden Punkte auf Grund der vorgelegten
Pläne und Gefällvermeſſungen zu prüfen , wobei zutreffenden
Falls (vergleiche § 13 dieſer Verordnung ) die Vorſchriftender §§ 50 ff. der Polizeiverordnung vom 5. Mai 18695 ) zubeachten , insbeſondere auch eventuell nach § 33 ebendafelbſtdie Nachbarn in Kenntniß zu ſetzen ſind .

§ 25 . ( Der Genehmigungsbeſcheid . ) Der Geneh⸗
nehmigungsbeſcheid iſt , ſofern es ſich um einen unbeweg⸗
lichen Dampfkeſſel handelt , ſtets durch den Bezirksrath zuertheilen .

Bei beweglichen Dampfkeſſeln , wozu nicht bloß die
kigentlichen Lokomobilen , ſondern auch die transportabeln
nicht zum Einmauern beſtimmten Dampfkeſſel und die Dampf⸗
ſchiffskeſſel gehören , iſt der Beſcheid über die Genehmigunggemäß § 18 der Gewerbeordnung durch das Bezirksamt zu
ertheilen und eine Entſchließung des Bezirksraths als Ver⸗
waltungsbehörde erſter Inſtanz gemäß § 21 Ziffer 2 der
Gewerbeordnung nur dann herbeizuführen , wenn das Bezirks⸗
amt wegen der erhobenen Einwendungen oder aus ſonſtigenGründen nicht ohne Weiteres die Genehmigung ertheilen will

) Seite 31 .
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und der Antragſteller innerhalb vierzehn Tagen nach Empfangdes die Genehmigung verſagenden oder nur unter Beding⸗ungen ertheilenden bezirksamtlichen Beſcheids auf mündlicheVerhandlung anträgt .
Für die Ertheilung des Genehmigungsbeſcheids durchden Bezirksrath ſind die §§ 20 und 21 , für die Ausfertig⸗

ung der Genehmigungsurkunde der § 2 Ziffer 4 und 5 dieſerVerordnung maßgebend .
Bei der Faſſung der Genehmigungsbedingungen ſind ,vorbehaltlich der nach den Verhältniſſen des Einzelfalls er⸗forderlichen Abweichungen , die vom Miniſterium des Innernaufgeſtellten Normativbeſtimmungen zu beachten ; insbefondereiſt darin dem Unternehmer aufzugeben , daß er den Aufent⸗halt im Keſſelaufſtellungsraum jedem daſelbſt nicht Beſchäf⸗tigten auf ' s Strengſte zu unterſagen habe.

Eine Abſchrift des Genehmigungsbeſcheids nebſt demdritten Exemplar der eingereichten Nachweiſungen (§ 23 Ab —
ſatz 1 dieſer Verordnung ) iſt dem mit der Prüfung undReviſion betrauten Dampfkeſſelinſpektor mitzutheilen .

§ 26 . ( Verfahren bei veränderter Aufſtellung vonDampfkeſſeln . ) Wenn ein unbeweglicher Dampfkeſſel ineiner anderen Betriebsſtätte aufgeſtellt , oder wenn überhauptAnderungen in der Lage oder Beſchaffenheit der Betriebsſtätteeines unbeweglichen Dampfkeſſels vorgenommen werden ſollen,ſo iſt ſtets eine neue Genehmigung einzuholen .
Beim Wechſel des Aufſtellungsortes beweglicher Dampf⸗keſſel, deren erſtmalige Inbetriebſetzung genehmigt worden iſt ,iſt eine neue Genehmigung nicht einzuholen , ſofern nicht amDampfkeſſel ſelbſt und deſſen Beſchaffenheit weſentliche An⸗derungen beabſichtigt ſind .
Gemäß § 134 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs ſind Perſonen ,welche einen beweglichen Dampfkeſſel ( mit Ausnahme derKeſſel von Straßenlokomotiven und der auf den Schiffen be⸗findlichen Dampfſchiffskeſſel) zum Zwecke des Betriebs aneinen anderen Ort verbringen , verpflichtet , ehe ſie daſelbſtden Betrieb des Dampfkeſſels eröffnen , unter Angabe der in
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Ausſicht genommenen Benützung und Aufſtellung der Orts⸗
polizeibehörde Anzeige zu machen ; wird ein derartiger be⸗
weglicher Dampfkeſſel zum Zwecke des Betriebs in einen
andern Amtsbezirk , oder erſtmals in das Staatsgebiet ver⸗
bracht , ſo hat noch vor der Inbetriebſetzung eine Vorlage andas Bezirksamt zu erfolgen , welcher eine Nachweiſung überdie ſtattgehabte Genehmigung des Dampfkeſſels und über die

Reviſionsverhältniſſe beizugeben iſt .
Die Orts - und Bezirkspolizeibehörde iſt befugt , erfor⸗derlichen Falls gemäß § 108 , Ziffer 5 des Polizeiſtrafgeſetz⸗buchs , und § 368 , Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuches, Vor⸗

ſchriften oder Anordnungen zur Verhütung von Unglücks⸗fällen und Feuergefährdungen bei der Aufſtellung und dem
Betriebe beweglicher Dampfkeſſel zu erlaſſen .

Sg. Grräuſchvolle Aulagen .

1 . Reichsgewerbeorduung.
§ 27 . Die Errichtung oder Verlegung ſolcher Anlagen ,deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräuſch verbunden iſt,muß , ſofern ſie nicht ſchon nach den Vorſchriften der 88 16bis 251 ) der Genehmigung bedarf , der Ortspolizeibehörde

angezeigt werden . Letztere hat , wenn in der Nähe der ge⸗wählten Betriebsſtätte Kirchen , Schulen oder andere öffent⸗liche Gebäude , Krankenhäuſer oder Heilanſtalten vorhandenſind , deren beſtimmungsmäßige Benutzung durch den Ge —
werbebetrieb auf dieſer Stelle eine erhebliche Störung erleiden
würde , die Entſcheidung der höheren Verwaltungsbehördedarüber einzuholen , ob die Ausübung des Gewerbes an der
gewählten Betriebsſtätte zu unterſagen oder nur unter Be⸗
dingungen zu geſtatten ſei .

2 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Gewerbe⸗
ordnung vom 23 . Dezember 1883 .

II . A. 3. Die Errichtung von geräuſchvollen Anlagen .
§ 28 . ( Vorausſetzungen und Form der Anzeige. )Wer eine Anlage errichten oder verlegen will , deren Betrieb

YSiehe Seite 71 und 80.
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mit ungewöhnlichem Geräuſch verbunden iſt, oder wer in einer

beſtehenden Anlage einen mit ſolchem Geräuſch verbundenen

Betrieb eröffnen will , muß gemäß § 27 der Gewerbeordnung
ſein Vorhaben der Ortspultzeibehörde ( Bürgermeiſter , bezieh⸗
ungsweiſe Bezirksamt ) der Gemeinde , in deren Gemarkung
die Anlage zu liegen kommen ſoll , anzeigen .

Derartigen Anlagen ſind insbeſondere auch die Vorrich —⸗
tungen beizurechnen , durch welche größere Mengen von Holz,
Steinen , Metallen oder anderen harten Stoffen zerſägt , zer —

ſchnitten , zerſchlagen , zerſtampft 1 85 gehämmert w rden ſollen .
Der Anzeige ſind in doppelter Ausfertigung die Nach⸗

weiſungen beizufügen, welche zur Beurtheilung der Art und

des Gangs des Betriebs und der durch das Geräuſch ver —

urſachten Einwirkungen auf die Umgebung erforderlich ſind ,
alſo insbeſondere eine Beſchreibung ſammt Bauplan und

Situationszeichnung , aus welchen
1. die Größe des für den Betrieb gewählten Grundſtücks

und der anſtoßenden oder ſonſt im Bereiche des Geräuſchs
gelegenen Grundſtücke , Gebäuden und Anlagen unter

Angabe der Entfernungen ,
die Lage , Ausdehnung und Bauart der Betriebsſtätte ,
der Ort der Aufſtellung der das Geräuſch verurſachen —⸗
den Werkzeuge und Maſchinen , die Betriebszeiten , die

Konſtruktion und die Betriebsweiſe zu entnehmen ſind .

§ 29 . ( Erſatz für die Anzeige . ) Die in § 28 vorge⸗
ſchriebene Anzeige eines geräuſchvollen Betriebs wird durch
die Anzeige vom Anfange eines ſelbſtändigen Gewerbebetriebs

( § 14 der Gewerbeordnung ) und durch die in baupolizeilicher
Hinſicht zu erſtattende Vorlage nicht erſetzt, vielmehr iſt auch
in den Fällen , wo eine baupolizeiliche Genehmigung oder

Anzeige erforderlich iſt ( §8 50 ff. der Baupolizeiverordnung
vom 5. Mai 0 wegen des mit ungewöhnlichem Geräuſche
verbundenen Betriebs eine geſonderte Anzeige an die Orts⸗

polizeibehörde zu erſtatten .
Bedarf die Anlage , deren Betrieb mit ungewöhnlichem

) Seite 31 .
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ziner Geräuſch verbunden iſt , ſchon nach den Vorſchriften der §88
enen 16 —25 der Gewerbeordnung ) der gewerbepolizeilichen Geneh⸗
tung migung , ſo fällt die beſondere Anzeige nach § 28 dieſer Ver —⸗

zieh⸗ ordnung weg , es ſind aber dem nach §§S 16 ff. der Ge —

kung werbeordnung und § 10 dieſer Verordnung ? ) anzubringende
Geſuche in ſinngemäßer Anwendung des §28 auch die Nach —

rich⸗ weiſungen anzufügen , welche zur Beurtheilung des ungewöhn⸗
Holz, lichen Geräuſchs erforderlich ſind .

zer⸗ § 30 . ( Vorläufige Prüfung . ) Der Bürgermeiſter hat
llen . die nach §S 28 dieſer Verordnung erſtattete Anzeige ſammt den

tach⸗ Nachweiſungen dem Bezirksamte ungeſäumt vorzulegen und

und dabei anzugeben , ob in der Nähe der gewählten Betriebsſtätte
ver⸗ Kirchen , Schulen oderandere öffentliche Gebäude , Krankenhäuſer

ſind, oder Heilanſtalten vorhanden ſind . Letzteren Falls iſt eine bericht —
und ] liche Aeußerung des Gemeinderaths über die Frage beizufügen ,

ob Grund zu der Annahme vorliege , daß die beſtimmungs —
tücks “ gemäße Benützung dieſer Gebäude und Anſtalten durch den

uſchs Gewerbebetrieb auf dieſer Stelle eine erhebliche Störung er⸗
leiden würde .

inter 85 ö —
Wo das Bezirksamt die Ortspolizei verwaltet , iſt die

ätte
Aeußerung des Gemeinderaths unmittelbar durch das Bezirks⸗ätte , amt zu erheben .

hen⸗
5 § 31. Entſchließung über die Geſtattung der

find Anlage . ) Liegt nach dem Ergebniß der Vorlage die Befürch⸗
tung einer ſolchen Störung vor , ſo hat das Bezirksamt , unter

örges Anhörung des Unternehmers und der Beſitzer der betheiligten
urch Anſtalten , ſowie unter Vernehmung der zuſtändigen techniſchen
riebs Behörde oder ſonſt geeigneter Sachverſtändiger , vorbereitende

icher“ Erhebungen über die obwaltenden thatſächlichen Verhältniſſe
auch! zu machen , und ſofern nicht nach dem Ergebniß der letzteren
oder “ von vornherein die befürchteten Störungen als ausgeſchloſſen
iung —erſcheinen , oder der Unternehmer auf die Errichtung der An —
uſche. lage verzichtet , eine Entſcheidung des Bezirksraths als Ver⸗
' rts - waltungsbehörde darüber herbeizuführen , ob gemäß § 27 der

Gewerbeordnung die Ausübung des Gewerbes an der ge —

) Seite 71 und 80 .
2) Seite 74 .

chem
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wählten Betriebsſtätte zu unterſagen oder nur unter Beding⸗
ungen zu geſtatten ſei .

Hinſichtlich des Verfahrens bei der Vorbereitung und
Erlaſſung der Entſchließung und beim Rekurſe ſind die Be⸗
ſtimmungen der §§ 18 —21 dieſer Verordnung ſinngemäß
anzuwenden .

In dringenden Fällen kann das Bezirksamt ſchon vor
Erlaffung der bezirksräthlichen Entſcheidung den Betrieb einer
geräuſchvollen Anlage nach § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuches !)
ganz oder theilweiſe vorläufig einſtellen .

h. Privatkranken⸗ , Irren⸗ , Entbindungsanſtulten ,
Wirthſchaften und Singſpielhallen .

1 . Reichsgewerbeordnung .
§ 30 . Unternehmer von Privat⸗Kranken⸗ , Privat⸗Ent⸗

bindungs⸗ und Privat⸗Irrenanſtalten bedürfen einer Konzeſſion
der höheren Verwaltungsbehörde . Die Konzeſſion iſt nur dann
zu verſagen :

a) wenn Thatſachen vorliegen , welche die Unzuverläſſigkeit
des Unternehmers in Beziehung auf die Leitung oder
Verwaltung der Anſtalt darthun ,

b) wenn nach den von dem Unternehmer einzu⸗
reichenden Beſchreibungen und Plänen die
baulichen und die ſonſtigen techniſchen Ein⸗
richtungen der Anſtalt den geſundheitspo⸗
lizeilichen Anforderungen nicht entſprechen . )

1) Seite 107 .
) Die Konzeſſion ertheilt der Bezirksrath ; der Genehmigungs⸗

antrag iſt beim Bezirksamt zu ſtellen ; beizufügen ſind u. A. Pläneund Zeichnungen , aus denen Lage , Größe und Einrichtung der fürdie Anſtalt in Ausſicht genommenen Baulichkeiten und den Zubehör⸗
den , ſowie deren näheren Umgebung , die Zahl , Größe und Beſtim⸗
mung der den Anſtaltszwecken dienenden Zimmer und ſonſtigenRäume zu entnehmen iſt , wobei die Vorſchriften des § 12 der Voll⸗
zugsverordnung zur Gewerbeordnung ( Seite 76 ) zu beachten ſind .
Allgemeine Vorſchriften über die an ſolche Anſtalten zu ſtellenden
baulichen Anforderungen beſtehen nicht
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§ 33 . Wer Gaſtwirthſchaft , Schankwirthſchaft , oder Klein⸗
handel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will , bedarfdazu der Erlaubniß .

Dieſe Erlaubniß iſt nur dann zu verſagen :
J. wenn gegen den Nachſuchenden Thatſachen vorliegen ,

welche die Annahme rechtfertigen , daß er das Gewerbe
zur Förderung der Völlerei , des verbotenen Spiels , der
Hehlerei oder der Unſittlichkeit mißbrauchen werde ;

2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes beſtimmteLokal wegen ſeiner Beſchaffenheit oder Lage den
polizeilichen Anforderungen nicht genügt . )
Die Landesregierungen ſind befugt , außerdem zu be⸗

ſtimmen , daß

a) die Erlaubniß zum Ausſchänken von Branntwein oder
zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus allge⸗
mein ,

b) die Erlaubniß zum Betriebe der Gaſtwirthſchaft oder
zum Ausſchänken von Wein , Bier oder anderen nichtunter a fallenden , geiſtigen Getränken in Ortſchaften mit
weniger als 15,000 Einwohnern , ſowie in ſolchen Ort⸗

) Die Konzeſſion ertheilt der Bezirksrath ; das Geſuch iſtbeim Gemeinde⸗ ( Stadt⸗ ) rath der Gemeinde , wo das Geſchäft betriebenwerden ſoll einzureichen . Pläne ſind nur beizulegen , wenn das Lokalbisher nicht für Wirthſchaftszwecke benutzt wurde , oder weſentlicheVeränderungen erleiden ſoll . Allgemeine Vorſchriften über die Ein⸗richtungen beſtehen nicht ; doch find für eine Reihe von Amtsbezirken,namentlich unter Beachtung der geſundheitlichen Intereſſen , vomBezirksrath in Form von allgemeinen Normativen die Mindeſtanfor⸗derungen feſtgeſtellt worden , welche hinſichtlich der Größe , Höhe ,Ventilation der Wirthſchaftszimmer , der Lichtfläche der Fenſter , derEinrichtung der Aborte , der Treppen , des Hofraums zu ſtellen ſind .Neuerlich hat das Miniſterium hierw
druckten Zirkular des Preußiſchen Miniſters des Innern vom 26.Auguſt 1886 hingewieſen . Vgl . auch § 18 der Landesbauverordnung( Seite 15) und Anmerkung hierzu .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 1



Wirthſchaften , Singſpielhallen .

ſchaften mit einer größeren Einwohnerzahl , für welche 2.
dies durch Ortsſtatut ( § 142 ) feſtgeſetzt wird , In :

von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfniſſes abhängig und
ſein ſolle . heit

Vor Ertheilung der Erlaubniß iſt die Ortspolizei⸗ und
die Gemeindebehörde gutachtlich zu hören .

§ 33a . Wer gewerbsmäßig Singſpiele , Gefangs⸗ und Grut
deklamatoriſche Vorträge , Schauſtellungen von Perſonen oder belegtheatraliſche Vorſtellungen , ohne daß ein höheres Intereſſe der Städ
Kunſt oder Wiſſenſchaft dabei obwaltet , in ſeinen Wirthſchafts⸗ an uoder ſonſtigen Räumen öffentlich veranſtalten oder zu deren theileöffentlicher Veranſtaltung ſeine Räume benutzen laſſen will , Scharbedarf zum Betriebe dieſes Gewerbes der Erlaubniß ohne SchluRückſicht auf die etwa bereits erwirkte Erlaubniß zum Be⸗ in wetriebe des Gewerbes als Schauſpielunternehmer . perſor

Die Erlaubniß iſt nur dann zu verſagen : dem ?
I . wenn gegen den Nachſuchenden Thatſachen vorliegen , ſchafts

welche die Annahme rechtfertigen , daß die beabſichtigten Gewer
Veranſtaltungen den Geſetzen oder guten Sitten zuwider⸗“ Pfarrl
laufen werden ;

8wpenn das zum Betriebe des Gewerbes be — ſchafte!ſtimmte Lokal wegen ſeiner Beſchaffenheit ung heoder Lage den polizeilichen Anforderungen Räum ,
nicht genügty ; dere itwenn der den Verhältniſſen des Gemeindebezirks ent⸗ breit, !ſprechenden Anzahl von Perſonen die Erlaubniß bereits daß di
ertheilt iſt .

ſind al
Aus den unter Ziffer 1 angeführten Gründen kann die“ und S

Erlaubniß zurückgenommen , und Perſonen , welche vor dem und na
Inkrafttreten diefes Geſetzes den Gewerbebetrieb begonnen

8haben , derſelbe unterſagt werden .
zimmer
mit ge⸗

) Das Genehmigungsverfahren iſt wie Seite 97 bei ) geſagt ; und mi
allgemeine Beſtimmungen über die im Intereſſe der Geſundheit , welcheSicherheit ꝛc. an ſolche Lokale zu ſtellenden Anforderungen beſtehen mittelbanicht . Vergleiche jedoch §18 der Landesbauverordnung ( Seite 15) und 5
Anmerkung hierzu . ſoweit n
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2. Zirkular des Preußiſchen Miniſteriums desInnern vom 26 . Auguſt 1886 über die an Gaſt⸗und Schankwirthſchaften in baulicher und geſund⸗heitlicher Beziehung zu ſtellenden Anforderungen .
§ 1. Gaſt⸗ und Schankwirthſchaften dürfen ſowohl inden Städten , wie auch auf dem platten Lande nur auf ſolchenGrundſtücken errichtet werden , welche an öffentlichen Wegenbelegen ſind und einen Zugang zu den letzteren haben . InStädten iſt die Errichtung von Gaſt⸗ und Schankwirthſchaftenan unbefeſtigten und unbeleuchteten Straßen oder Straßen⸗theilen nicht zu geſtatten . Die Errichtung von Gaſt⸗ undSchankwirthſchaften iſt ferner ausgeſchloſſen : in Häuſern , welcheSchlupfwinkel gewerbsmäßiger Unzucht ſind , beziehungsweiſein welchen der gewerbsmäßigen Unzucht ergebene Frauens⸗perſonen wohnen oder verkehren , in Räumlichkeiten, welchedem Beſitzer oder dritten Perſonen zu Wohn⸗ oder Wirth⸗ſchaftszwecken dienen , oder in welchen noch andere fremdartigeGewerbe betrieben werden , in unmittelbarer Nähe von Kirchen ,Pfarrhäuſern , Unterrichts - und Krankenanſtalten.

§ 2. Die Gebäude , in welchen Gaſt⸗ und Schankwirth⸗ſchaften eingerichtet werden ſollen , müſſen feuerſichere Bedach⸗ung haben . Der Zugang zu den für dieſelben beſtimmtenRäumen muß ein gefahrloſer und bequemer ſein , insbeſon⸗dere iſt darauf zu achten , daß etwaige Treppen genügendbreit , nicht zu ſteil , mit einem feſten Geländer verſehen unddaß die Zugänge zu den Treppen von außen her nicht ſchmälerſind als die Treopengeläufe ſelbſt . Die Thüren zu den Gaſt⸗und Schanklokalen müſſen eine entſprechende Breite habenund nach außen aufſchlagen.
§ 3. In Gaſt⸗ und Schankwirthſchaften müſſen die Gaſt⸗zimmer, in erſteren auch die Schlafräume durchaus trocken ,mit gedielten Fußböden, ſowie mit verſchließbaren Thürenund mit gutſchließenden , zum Offnen eingerichteten Fenſtern ,welche einen hinreichenden Zutritt von Luft und Licht un⸗mittelbar von der Straße oder vom Hofe aus geſtatten und ,ſoweit nöthig , mit ſonſtigen zur Herſtellung eines genügenden

7*7
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Luftwechſels erforderlichen Einrichtungen verf ehen und über⸗

haupt ihrer ganzen Anlage nach ſo beſchaffen ſein , daß ſie

die menſchliche Geſundheit in keiner Weiſe gefährden . An den

in dieſen Zimmern vorhandenen Ofen dürfen Verſchlußvor⸗

richtungen , welche den Abzug des Rauches nach dem Schorn⸗

ſteine zu verhindern geneigt find , als Klappen , Schieber oder

dergleichen nicht vorhanden ſein . Sämmtliche Räumlichkeiten

ſind mit den erforderlichen Ausſtattungsgegenſtänden zu ver⸗

ſehen . Kellergeſchoſſe dürfen als Schlafräume für Gäſte über⸗

haupt nicht , als Schanklokale aber nur unter den Beding⸗

ungen benutzt werden , daß die Fußböden nicht tiefer als einen

Meter unter der Oberkante der vorbeiführenden Straßen be⸗

legen und daß die bezüglichen Räume gegen das Eindringen
und Aufſteigen der Erdfeuchtigkeit geſchützt ſind . Die Gaſt⸗

und Fremdenzimmer müſſen ferner allen Anforderungen ent⸗

ſprechen , welche durch die an den betreffenden Orten geltenden

baupolizeilichen Vorſchriften an ſolche Räume geſtellt werden .

§ 4. In jeder Gaſt⸗ und Schankwirthſchaft muß ſich ein

Zimmer von mindeſtens 25 qm Bodenfläche zum gemein⸗

ſchaftlichen Aufenthalte der Gäſte befinden und , es müſſen

ferner in jeder Gaſtwirthſchaft mindeſtens 3 wohleingerichtete
Schlafzimmer für Fremde vorhanden ſein . Für ſämmtliche
Gaſt⸗ und Schlafzimmer wird eine lichte Höhe von mindeſtens

2,80 m erfordert . Für die Schlafzimmer ſind mindeftens 3

Quadratmeter Bodenfläche und 12 Kubikmeter Luftraum auf

jeden einzelnen Gaſt zu rechnen : Gaſt⸗ und Schankwirth⸗
ſchaften dürfen nur auf ſolchen Grundſtücken errichtet werden,
welche entweder an eine öffentliche Waſſerleitung angeſchloſſen
ſind , oder einen eigenen Brunnen mit völlig ausreichender
Waſſermenge haben .

§ 5. Bei jeder Gaſt⸗ und Schankwirthſchaft muß die

nöthige Anzahl mit den erforderlichen Einrichtungen für Ab⸗
fluß und Luftreinigung verſehener Piſſoirs und Abtritte vor⸗

handen ſein , zu welchen der Zugang nicht durch Wohn - oder

Wirthſchaftsräume , noch über die Straße führen und niemals

behindert ſein darf . Dieſe Bedürfnißanſtalten dürfen keinen

unmittelbaren Zugang zu den Schlafräumen haben , und ihre
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Waſſerwerke . 101

Einrichtung muß eine derartige ſein , daß eine Verunreinigung
der Luft in den Gaſtzimmern ausgeſchloſſen iſt . Im Übrigen
kommen hinſichtlich der Entleerung , Reinhaltung ꝛc. derſelben
die in dieſer Beziehung an dem betr . Orte beſtehenden po⸗
lizeilichen Vorſchriften zur Anwendung .

i . Waſſerwerke . “ )

Verordnung des Handelsminiſteriums vom 24 .
Dezember 1876 , betreffend das Verfahren beim
Vollzug des Geſetzes vom 25 . Auguſt 1876 über
die Benützung und Inſtandhaltung der Gewäſſer .

(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 350. )
J. Verfahren bei Genehmigung einer Waſſerbenützung .

§ 1. 1. Wer ein öffentliches Gewäſſer ?) oder ein ſonſtiges
fließendes Gewäſſer zu Zwecken benützen will , welche die Eigen⸗
ſchaften des Waſſers durch Einleitung fremder Stoffe ändern
( Artikel 1 Abſatz 2 und Artikel 23 Ziffer 1 des Geſetzes ) ,

2. Wer ein öffentliches Gewäſſer mittelſt beſonderer An⸗
lagen benützen oder bezüglich dieſer Benützungsart und der
hierzu beſtehenden Anlagen weſentliche Anderungen vornehmen
will ( Artikel 1 Abſatz 2 des Geſetzes ) ,

3. Wer überhaupt in oder an einem fließenden Gewäſſer
a. Stauanlagen für ein Waſſertriebwerk (8§8 16 und 25

der Deutſchen Gewerbeordnung ) s ) , Triebwerke und Zuge⸗
hörden derſelben , wie Zu - und Ableitungskanäle , Sam⸗
melweiher ( Artikel 23 Ziffer 2 des Geſetzes ) ,

b. Bewäſſerungs⸗ und Entwäſſerungsanlagen , wodurch der
Lauf des Waſſers mit Wirkung für dritte Grundeigen⸗
thümer oder Nutzungsberechtigte gehemmt , beſchleunigt
oder abgeleitet wird ( Artikel 23 Ziffer 3 des Geſetzes ) ,
) Die einſchlagenden Beſtimmungen des Waſſergeſetzes ſelbſt

ſind nicht abgedruckt , weil ihr Inhalt in den § 8 1 —3 der Vollzugs⸗
verordnung wiedergegeben iſt . Vergl . auch Arkikel 86 des Waſſer⸗
geſetzes Seite 66 .

)J Über den Begriff der „öffentlichen Gewäſſer “ ſiehe Seite 66
Anmerkung ) .

) Seite 71 und 73 .
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errichten oder weſentlich ändern will , hat den Antrag auf

Genehmigung des Unternehmens bei dem Bezirksamte ein⸗

zureichen , in deſſen Bezirk ſich das Unternehmen ganz oder

zum größeren Theile befindet .
Als weſentliche Anderungen beſtehender Anlagen der frag⸗

lichen Art ſind überhaupt diejenigen zu betrachten , welche auf

das Gefäll , die Stauhöhe , den Verbrauch und die Benützungs⸗
art des Waſſers Einfluß haben , ſo insbeſondere die Zu⸗

leitung aus und die Ableitung nach einem anderen , als dem

ſeither benützten Gewäſſer ; die neue Aufdämmung oder ſon⸗

ſtige Anderung des Zu - und Ableitungsgrabens ; Veränderung
der Einlaßſchleußen , des Stauwehrs , der Leerläufe , Überfall⸗

wehre in der Höhe oder in der Lichtweite ; Veränderungen
am Fachbaum ; Anderung der Konſtruktion des Triebwerks ;

Erweiterung des Sammelweihers oder Anderung der für den —

ſelben feſtgeſetzten Benützungszeiten .

§ 2. Dem Antrag auf Genehmigung iſt , ſoweit es zur

Erläuterung des beabſichtigten Unternehmens erforderlich iſt ,

beizufügen :
a . eine Beſchreibung des beabſichtigten Unternehmens ;
b . ein Situationsplan , welcher das für Errichtung der An —

lage in Ausſicht genommene Grundſtück , beziehungsweiſe
die Anlage , deren Abänderung beabſichtigt wird , den

Lauf des Gewäſſers und deſſen Seitenarme und Zu⸗

flüſſe , ſoweit ſie durch das Unternehmen berührt werden ,

die benachbarten Grundſtücke und Anlagen , auf welche
das Unternehmen vorausſichtlich eine Einwirkung aus⸗

üben kann , unter geeigneter Angabe der Beſitzer ( Namen
oder Grundſtücksnummer ) darſtellt und in welchen die

beabſichtigte Anlage unterſcheidbar ( in der Regel mit

einfachen rothen Linien ) einzuzeichnen iſt ;
c. bei Errichtung und Anderung von Stauanlagen eine

Gefällvermeſſung ( Nivellement ) der durch die Stauung

berührten Strecke des Hauptgewäſſers , wie der Seitenarme

und Zuflüſſe , und zwar , wenn ſich bereits oberhalb und

unterhalb in der Nähe der beabſichtigten Anlage Stau⸗

werke befinden , wenigſtens von dem zunächſt oberhalb
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08

Beila⸗
auf E

pläne ,
vom !
Die J
befähi
zur 2

Maßf

für di

ſtab v

820
1

Triebs

1
2



uf
n⸗

g⸗

uf
5

U⸗

n⸗

N1

l⸗

en

n⸗

ur

ſt ,

1

iſe
en

u⸗

en,

che
15⸗

len

die

nit

ine

ng
me

nd

lu⸗

Wafſſerwerke .

gelegenen bis zu dem zunächſt unten liegenden Wehre ,
mit Einzeichnung der beabſichtigten Anlage wie im Si⸗
tuationsplan (b);

d. Querprofile des Waſſerlaufs an den für den Abfluß
des Waſſers maßgebenden Stellen im Bereich der Wirk⸗

ung der Anlage mit Einzeichnung des mittleren (ge⸗
wöhnlichen ) , des höchſten und niederſten Waſſerſtandes ;

e. bei Errichtung und Anderung von Stauanlagen eine

Bauzeichnung der Stauvorrichtung und der Einlaß⸗
ſchleußen , woraus deren Anordnung und Bauart im
Einzelnen klar zu erkennen iſt ;

f. bei Errichtung und Anderung von Triebwerken die Quer⸗
profile der Zu⸗ und Ableitungskanäle , ſodann eine Bau⸗

zeichnung des Triebwerkes mit allen für die Verwendung
des Waſſers wichtigen Beſtandtheilen , wie Leerläufe ,
Grundabläſſe und dergleichen ;

g. wenn zugleich Bauten vorgenommen werden ſollen , welche
einer baupolizeilichen Genehmigung bedürfen , die erfor⸗
derlichen Bau - und Situationspläne ( § 50 Abſatz 2 der

Verordnung vom 5. Mai 1869 , die Handhabung der

Baupolizei betreffend ) . ! )
§ 3. Die Eingabe um Genehmigung nebſt ſämmtlichen

Beilagen iſt in zwei Exemplaren einzureichen ; der Antrag
auf Genehmigung muß vom Unternehmer , die Situations⸗
pläne , Zeichnungen u. ſ. w. müſſen vom Unternehmer und
vom Fertiger unterzeichnet und mit Datum verſehen ſein .
Die Pläne und ſonſtigen Zeichnungen ſind durch gehörig dazu
befähigte Perſonen auf dauerhaftem Material und in einem

zur Beurtheilung der obwaltenden Verhältniſſe geeigneten
Maßſtabe zu fertigen .

In der Regel iſt für den Situationsplan (§S 2 b) und
für die Längen in der Gefällvermeſſung (§S 2 c. ) der Maß⸗
ſtab von 1 : 1000 , für die Höhen in der Gefällvermeſſung
S 2 c. ) und für die Querprofile (§S 2 d. ) der Maßſtab von
1 : 100 , für die Bauzeichnung der Stauanlage und des
Triebwerks ( § 2 e. und f. ) der Maßſtab von 15 : 100 oder

9 Jetzt § 51 Abſatz 2 ( Seite 32) .
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50 der natürlichen Größe zu wählen . Der gewählte Maß⸗ Stoff
ſtab iſt jeweils auf dem Plan u. ſ. f. anzugeben ; auch ſind regelr
alle wichtigeren Abmeſſungen noch beſonders an der betreffen⸗ thunl
den Stelle einzuſchreiben ( zu cotiren ) . geſtat

Mindeſtens das eine Exemplar der Pläne und ſonſtigen
Zeichnungen iſt behufs Vereinigung mit den Akten in Akten⸗ lichen
format vorzulegen . “) für d

§ 78 . Das Verfahren bei Ertheilung der Genehmigung [ ( Anlag
zu Neubauten und erheblichen Anderungen beſtehender Bauten ſolche
in einem öffentlichen (ſchiff⸗ oder floßbaren ) Gewäſſer , oder Schade
in Gewäſſern , welche den öffentlichen in dieſer Hinſicht durch zwar :
eine orts⸗ oder bezirkspolizeiliche Vorſchrift gleichgeſtellt wor⸗ à. a
den ſind , ſowie zu Bauten und baulichen Anderungen an dem 8
Ufer ſolcher Gewäſſer , ſoweit das Ufer unter Hochwaſſer liegt 2
Artikel 86 Abſatz 1 und 2des Geſetzes ) : ) , richtet ſich nach li
den Beſtimmungen der 88 1 —12 dieſer Verordnung .

Die Funktion der techniſchen Staatsbehörde wird bei b. ge
dem nach Artikel 86 des Geſetzes ſtattfindenden Genehmig - E

ungsverfahren ſtets durch die Waſſerbaubehörde beſorgt , ſo⸗ te
weit nicht bezüglich beſtimmter Waſſerläufe und der daran U1
befindlichen Schutz⸗ und Korrektionsanlagen die Aufſichts⸗
führung der Kulturbehörde übertragen iſt .

E
k. Anlagen , die der Tiſchzucht ſchädlich werden können .

leitus
1 . Badiſches Geſetz vom 3 . März 1870 , die Aus⸗ Frage

übung und den Schutz der Fiſcherei betr . vom 3.

Art . 4 . Es iſt verboten , in Fiſchwaſſer Stoffe von ſolcher ob und
Beſchaffenheit und in ſolchen Mengen einzuwerfen , einzuleiten den Fiſ
oder einfließen zu laſſen , daß dadurch die Fiſche beſchädigt zur thu
werden können . nachſteh .

Bei überwiegendem Intereſſe der Landwirthſchaft oder I .

der Induſtrie kann das Einwerfen oder Einleiten ſolcher 5
.. ) Das Bezirksamt erhebt alsdann die erforderlichen Gutachten daß einbei den techniſchen Behörden , macht in geeigneten Fällen das Vor⸗

mäßigenhaben öffentlich bekannt ; der Genehmigungsbeſcheid wird vom Be⸗ 6
9

zirksrath erlaffen . Geſtattu
) Seite 66 . den Vor
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Stoffe in Fiſchwaſſer unter Anordnung der geeigneten Maß⸗regeln , welche den möglichen Schaden für Fiſche auf dasthunlich kleinſte Maß beſchränken , von der Verwaltungsbehördegeſtattet werden .
Wenn bereits beſtehende Ableitungen aus landwirthſchaft⸗lichen oder gewerblichen Anlagen ſich in erheblichem Maßefür die Fiſche ſchädlich zeigen, ſo kann dem Inhaber derAnlage im Verwaltungswege die Auflage gemacht werden ,ſolche Vorkehrungen zu treffen , welche geeignet ſind , denSchaden zu heben, oder doch thunlichſt zu verringern , undzwar :

a. auf ſeine eigenen Koſten , wenn der Schaden lediglichFolge ſeines Geſchäftsbetriebes iſt , und der nöthigeAufwand nicht außer billigem Verhältniſſe zur Einträg⸗lichkeit des landwirthſchaftlichen oder gewerblichen Unter⸗nehmens ſteht ;
b. gegen vollen , von den Fiſchereiberechtigten zu leiſtendenErſatz , wenn der Schaden für die Fiſche in Folge ſpä⸗teren Hinzutrittes neuer , von dem Betriebe der Anlageunabhängiger äußerer Umſtände entſtanden iſt.

25 Landesſiſchereiordnung .
§ 22 . ( Einleitung fremder Stoffe in Fiſchwaſſer . )Wenn die Genehmigung bezw. Unterſagung der Ein⸗leitung von fremden Stoffen in ein Fiſchwaſſer inFrage ſteht ( Art . 23 des Waſſergeſetzes, Art . 4 des Geſetzesvom 3. März 1870 ) , ſo ſind bei der Beurtheilung der Frage,ob und in welcher Miſchung die betreffenden Stoffe als fürden Fiſchbeſtand ſchädlich zu erachten und welche Maßregelnzur thunlichen Verhütung des Schadens anzuwenden ſind , dienachſtehenden Grundſätze zu beachten :

I . Die Einleitung von ſchädlichen Abgängen irgend welcherZuſammenſetzung darf erſt dann geſtattet werden , wenn nach⸗gewieſen iſt , daß deren Beſeitigung auf anderem Weg oderdaß eine Aufarbeitung derſelben nicht ohne unverhäͤltniß⸗mäßigen Anfwand durchführbar ſich erweiſt . Im Fall derGeſtattung der Einleitung iſt dieſelbe jedenfalls von folgen⸗den Vorausſetzungen abhaͤngig zu machen :
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Anlagen , die der Fiſchzucht ſchaden können .

a . Die Abgänge müſſen die im gegebenen Fall mögliche

chemiſche oder mechaniſche Reinigung und eine Verdün⸗

nung mit den etwa vorhandenen reineren Abwaſſern er —

fahren ;
die Einleitung der Abgänge hat in allen Fällen , in denen

von einer nur periodiſch erfolgenden Einleitung Gefahren

für den Fiſchbeſtand zu befürchten ſind , in allmäh⸗

licher , auf den ganzen Tag gleichmäßig vertheilter

Weiſe zu erfolgen ;
die Ableitung ſoll , wo immer die Beſchaffenheit der

Waſſerläufe es geſtattet , in Röhren oder Kanälen er⸗

folgen , welche bis in den Strom des Waſſerlaufs reichen
S

und unter dem Niederwaſſer ausmünden , jedenfalls aber

derart zu legen ſind , daß eine Verunreinigung der Ufer

ausgeſchloſſen bleibt .

II . Stoffe der nachſtehend verzeichneten Beſchaffenheit

dürfen unter keinen Umſtänden in Fiſchwaſſer eingeleitet werden :

1 Flüſſigkeiten , in welchen mehr als 10 ſuspendirte und

gelöſte Subſtanzen enthalten ſind ;
Flüſſigkeiten , in welchen die nachverzeichneten Subſtanzen
in einem ſtärkeren Verhältniß als in demjenigen von

1 : 1000 ( beim Rhein von 1 : 200 ) enthalten ſind ,

nämlich : Säuren , Salze , ſchwere Metalle , alkaliſche

Subſtanzen , Arſen , Schwefelwaſſerſtoff , Schwefelmetalle ,
ſchweflige Säure und Salze , welche ſchweflige Säure bei

ihrer Zerſetzung liefern ;
Abwaſſer aus Gewerben und Fabriken , welche feſte fäul⸗

nißfähige Subſtanzen enthalten , wenn dieſelben nicht

durch Sand - oder Bodenfiltration gereinigt worden ſind ;

Chlor - und chlorkalkhaltige Waſſer und Abgänge der

Gasanſtalten und Theerdeſtillationen , ferner Rohpetroleum
und Produkte der Petroleumdeſtillation ;
Dampf und Flüſſigkeiten , deren Temperatur 40 KR
( 50 ) überſteigt .
Zuſtändig zu Entſcheidungen nach Artikel 4 des Geſetzes

iſt der Bezirksrath .
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